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Dipl.-Ing. Schmitz & Partner 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitz Öffentllch bestellter und vereidigter SACHVER­STÄNDIGER für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Ingenieurkammer RLP Baukammer Berlin 

-------------------------------------VerkehrsweĤermittlung Beleihungsweĥe Bewertungen in Steuer-, Erbschafts- und Vermögensfragen 
--------- ----------------

----q Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitz, Poststroße 4, 56068 Koblenz 
Amtsgericht St. Goar 
Aktenzeichen: 1 K 9 /25 
Postfach 
56325 St. Goar 

Mieten und Pachten Unternehmensbeweģung Poststraße 4 56068 Koblenz Telefon: 0261 / 914 690 37 Telefax: 026 l / 914 690 49 Datum: 02.07.2025 Az.: 3133/25 
GUTACHTEN nach der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach der lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV2021 betreffend folgenden Grundbesitz in 

56283 Gondershausen 
Gemarkun Gondershausen, Grundbuch von Gondershausen 

Flur, Flurstück WiŚschaɜsa· und Lage 
Flur 5 Nr. 179 Gebäude- und Freifläche, Schönecker Straße 19 

m2 Bla̶ BV 
2.380 1643 (Zweifamilienwohnhaus mit Nebengebäuden, gesamt rd. 236,00 m2 Wohn-/Nutzfläche gemäß örtlicher Ermittlung) Einsicht in die Hofbereiche �es Objektes von der Strŧße aus und vom hinteren Grundstück aus 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 23.06.2025 ermittelt mit rd. 
270.000,00 € 

�--------------------------------Ausfertigung Nr. l Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 50 Seiten. Hierin sind 5 Anlagen mit insgesamt 19 Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in 4 Ausfertigungen und in PDF erstellt. 
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Seite 3 
--·-

-

-Hera n g ezogene U nterlagen ,  Baugesetzbuch,  l mmobi l ienwertermitt l u ngsverordnung ,  Woh-Erku nd ig u ngen ,  I nformationen :  n u ngseigentumsgesetz, B a up lä ne, Bau besch reibung ,  ein-
1 ( soweit vorhanden)  sch läg ige Fach litera tu r, Fotos, Lagepla n ,  Wohnf lächen be-rec h n u ng ,  Auskünfte des Gutach terausschusses, Bodenricht-werte, Gru ndbuchauszug ,  örtl i che  Festste l lu ngen Der Wertermittlungsstichtag ist definiert als der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung hins ichtlich des Wertniveaus bezieht .  Das Wertniveau (allgemeine Wertverhältnisse) bestimmt s ich nach der Gesamth eit der am Wertermitt lungsstichtag für  die Preisbi ldung von Grundstücken im gewöhnlich en Geschäftsverkehr maßgeb lichen Umstände wie nach der al lgemeinen Wirt­schafts lage ,  den Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftl ichen und demographischen Entwicklungen des Gebie­tes. Der Qualitätsstich tag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht .  Im vorliegenden Fal l  entsprich t  der Qualitätsst ich tag dem Wertermittlungsstichtag. 
1 .2 Erläuterungen zum U mfang, zum Ortstermin und zum Objekt Im Rahmen dieser Verkehrswertermitt lung werden die Umstände berücksichtigt, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen und zumutbaren Erforsch u n g  der Sachverhalte für den Sachverständigen zu erkennen und zu bewerten waren. Der Sachverstän­dige führt keine Untersuch ungen durch,  die eine Beschädigung oder Zerstörung von Bautei len zur Folge hat. Der Zustand von n icht sichtbaren Bauteilen wird deshalb durch Auskünfte des Auftraggebers, durch Unterlagen oder durch den Sachverstän­digen eingeschätzt . Es erfolgte keihe Untersuchu ng des Grundes und Bodens auf A lt lasten, entsprechende A bfragen liegen ggfs .  entsprechend weitergehender Darstel lung vor. Es wird unterste l l t ,  dass keine nachtei l igen Eigenschaften vorhanden sind, d ie den Wert des Grundes und Bodens beeinträchtigen .  Ebenso wurden haustechnische  Einrichtungen keiner Funktionsprü fung unterzogen .  So weit n icht anders angegeben, wird die Funktionstauglichkeit unterste l l t .  Es erfolgte keine Untersuchung h insichtl ich der Forderung von Steuern, Gebühren oder sonstigen öffent lich-rechtlichen A bga­ben. Es wird unterstel l t ,  dass am Tag d er Verkehrswertermittlung sämtl iche Beträge entrichtet worden sind. Die A nga ben zu F lächen und  Raumi n h a lten wurden aus den  vorliegenden U n terlagen entnommen oder en tsprechend mög licher Ermitt l ung  durch den Sachverstä ndigen erste l l t .  Es erfolgte e ine stichprobenart ige Ü berprüfu ng auf Ü berei nstimmung mit  D IN  277 und der Woh nf lä­chenverord n u n g  WoFIV bei vorgelegten U n terlagen . Das Bewertungsgru ndstück  befindet s ich im Ortsbereich  von Gondershausen.  Das Grundstück ist  bebaut mit einem 2-geschossigen Wohnhaus mit Anbau sowie ehemaligen Hof­stel lengebäuden, genutzt als Lagergebäude und Garagen . Die ursprü n g l iche Beba u u n g  a ls landwirtschaqliche Hofstelle ist nach  der örtlichen  A nga be von 1 894 . A n  das  Wohnhaus ist angebaut worde n  im Jah r  2006. Es si nd  insgesa mt S a n ieru ngen bei den Gebäu­den vorhanden .  D ie  W o h nbereich e  des Wohn hauses befinden sich in  Erdgeschoss u n d  Obergesc hoss . Die A u ftei l u n gen u n d  F lächen  ergeben sich en tsprechend A n lage, d ie B erech nungen im Gutachte n  werden f ü r  folgende Bereiche gefü h rt .  1 .  Wohnhaus mit 2 Wohnungen,  rd . 236,00 m2 Wohn-/Nutzfläche gesamt ěgl .  S peicher, Woh n u n g  Obergesch oss rd . 9 1 ,00 m2, vermietet 

eb_�¤e.Q,_ 56?83 ¶ondershausen .  Schönecker Strgsse 1 9  __ A_G_St . Goa¥_Az .c K 9!25- : :: ] 
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27 Sachverständigenbüro D ipl.- Ing. Sch mitz & Partner GA-Nr . :  3 1 33/25 Seite 4 Mietvertrag ab dem 15.04.2024, angegebene Wohnf läche 84,50 m2, Nettokaltmiete 420,00 € ²gl. Betriebskostenvorauszah lung von 230,00 € Wohnung Erdgeschoss rd. 1 45,00 m2, eigengenutzt 2. Lagerbereiche, Garagen (vormalige Scheune und Nebengebäude) , eigengenutzt Vorderes Gebäude mit rd. 300,00 m2 Bruttogrundfläche Hinteres Gebäude mit rd. 1 22,00 m2 Bruttogrundfläche Archivunterlagen sind gemäß Abfrage nur für den Wohnhausanbau vorhanden. Baumängel ,  Bauschäden, Instandsetzungs- und Erneuerungserfordernisse , Anmerkungen: örtliche Information bzw. Feststel lung, sachverständige Annahmen Die Gebäude sind ca. 1 894 b­. 2006 erste l lt worden, Änderungen wurden entsprechend Bau­akte 1 990 vorgenommen Die vormaligen Scheunenbereiche sind umgebaut als Garagen beziehungsweise zur Lagerung Die Badezimmer in den Wohnbereichen sind renoviert worden in 2006 beziehungsweise 2022 Die Pflasterung im Hofbereich wurde in 2006 erneuert Im Wohnzimmer ist ein Fenster in 20 1 1  erneuert worden Kel lerbereiche befinden sich lediglich unter dem Hauptwohngebäude, diese sind nur begrenzt nutzbar, es besteht eine lichte Kopfhöhe von ca. 1 ,85 m teilweise auch geringer, Es ist Feuch­tigkeit vorhanden, ledig lich untergeordnete Nutzung ist möglich für Insta l lationen, Es ist unbe­festigter Fußboden vorhanden, Gemäß den vorgelegten Unterlagen ist die Heizung von 1 997, diese ist im Nebengebäude in­stal l iert lichte Deckenhöhe im Bad Erdgeschoss ca. 2,00 m bzw. im Bad Obergeschoss, teilweise im Altbau niedrige Deckenhöhe mit ca . 2, 1 0  m b®. geringfügig höher Die Warmwassererhitzung erfolgt über elektrische Zusatzgeräte Es bestehen unterschiedl iche Dacheindeckungen mit auch unterschiedlichen Herste llungsjah­ren (siehe hierzu die Fotodokumentation) ,  es sind Schiefer vorhanden, Pfannen, Schweißbah­nen und Wel lp latten Fassadenverkleidungen mit Naturschiefer wurden in 2012 erneuert Fenster und Hauseingangstüren sind erneuert Die Hofbereiche sind a ls Pflasterung hergeste llt Der Wohnungsbereich im Obergeschoss wurden 2006 renoviert Teilweise sind Fassadenbereiche unverputzt Es besteht teilweise Feuchtigkeit in erdeingebundenen Bereichen beziehungsweise auch auf­gehend Das Grundstück ist rückwärtig über eine landwirtschaftliche Zuwegung angeschlossen Es ist auf dem rückwärtigen Grundstück ein älteres Gartenhaus vorhanden, hier ist keine Wert­haltigkeit erkennbar ein Energieausweis ist vorhanden, Dies erweist einen Endenergiewert von 173 kWh/ ( m2xa) auf energetisch entspricht der Zustand der Bebauung augenscheinl ich überwiegend den Herste l­lungsjahren 
Zusätzliche Anmerkungen für das Amtsgericht : das Grundstück befindet sich in mitt lerer Lage im Ort die Gebäudebereiche entsprechen den Herste l lungsjahren mit nachträglichen Renovierungen und Erneuerungen Bauauf lagen, baubehördliche Beschränkungen und Beanstandungen sind nicht bekannt geworden es konnte kein Hausschwamm festgeste l l t  werden 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az.: 1 K 9/25 
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2 

2. 1 

Grund- und Bodenbeschreibung 

Lage Bundeslan d :  Rhe in land-Pfa lz, Landeshauptstadt  Mainz ca . 80 km entfern t .  Ort  und EinwohneĹa h l :  Gon d ershause n ,  zwischen R hein u n d  Mosel gelegen ,  ist e ine Ortsge-
1 meinde im Rhein-Hunsrück-Kreis mi t  ca . 1 .306 Einwoh nern (Sta nd 3 1 .05.2025, l t .  Gemeindestatisti k ) . Der  staa t lich anerka nn te Erholungsort 1 qehört der  Verbandsqemeinde Hunsrück-Mitte l rhein a n .  innerört liche Lage: Das Bewertungsgrundstück befindet s ich in Orts lage von Gondershau-sen . Die Gemeinde verfügt ü ber ei nen  Ki n dergarten und eine  Gru n d-schu le ,  ei ne Bäckerei sowie ein ige kle inere Dienst leistungs- und Gewer-betriebe u nd bietet e in reges Vere ins leben und  i n  der Umgebung gut  ausgeba ute Rad- und  Wa nderwege.  Geschäfte für  den tägl ichen Be-darf, medizinische  Versorgung,  A potheke n ,  Ta nkstel len ,  B a n ken ,  weitere Dienst leistungs- und  Gewerbebetriebe, ei n e  Gesa mtschu le ,  Restaura n ts sowie ku l ture l le Angebote und zahlreiche S port- u n d  Freizeitmögl ich kei-ten sind im benach barten ca . 3 km entfernten Emmelshausen vorha n-den .  Dort g ibt  es auch einen Ha lte pu n kt der Hunsrückba h n ,  d ie  i n  Boppard begin nt .  Weitere Angebote sowie e in  Krankenhaus  stehen im  ca . 1 7  km entfernten Boppard zur Verfügu ng;  die Kleinstadt St. Goar a m  Rhein l iegt ca . 1 8  km entfernt. Z u r  Autoba h n  A 6 1 , A S  Emmelshausen ,  s ind es ca.  7 km ,  nach  Koblenz mi t  dem n ächste n  ICE-Bahnhof ca .  35 km u n d  der F lughafen H a h n  l iegt i n  c a .  4 4  km Entfernung .  Woh n la e :  Mittlere Woh n laqe, e infache Gewerbela q e  - --Art der Bebauung  und  wohn ba u l iche Nu tzung ;  N utzu ng in  der S tra ße offene  Ba uweise u n d  im Ortstei l : 1 -2-geschossige Bauweise Immissionen : Orts- u n d  lageübl ich topographische  Gru nd- leichte H a nglage stücks laqe:  ·-

2.2 Gestalt und Form -( vq l .  A n laqe) Straßenfront  ( mittlere Breite l :  ca . 27,00 m -mitt lere Tiefe : -Gru ndstücksqröße: 
2.3 Erschließung Stra ßenart : Straßenausba u :  A nsc h l üsse a n  Versorgungs leitungen und A bwasserbeseitigu ng : Grenzverhältnisse, nach barlich e  Gemeinsamkeiten : -- - --Ba ugru nd ,  Grun dwasser ( soweit augenschei n l ich ersicht l ich ) : Anmerkung :  

---ca . 1 ! 4,00 m F lurstück 1 79 2 .380,00 m2 

Ortsstra ße Stra ße mit wenig bę. mi tt lerem Verkehrsaufkommen Fahrbahnen  aus B itumen ,  Gehweqe gesondert vorhanden E lektr. Strom,  Wasser, Ka na lansch luss,  Telefona nsch luss Grenzbebauung  mehrseit ig 
-- -- --Gewachsener, norm a l  tragfä h iger Baugru nd ;  Keine Gru nd-wosserschäden -I n  dieser Wertermitt l u n g  ist ein e  logeü b liche Ba ugrundsituo -tion insowei t berücksichtigt ,  wie sie i n  die Verg leichskau f-preise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist .  Dorüberhin-ausgehende vert iefende U n tersuch u ngen und Nochfor-sch u ngen wurden a uftragsgemäß nicht  angeste l l t .  Di'e ent-sprechende A bfrage  bei  d er Verwa ltu ng  ergibt keine be-ko n nte Schädigung d urch A l t laste n .  

A G  S I .  Goar Az . :  l K 9/� 
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29 Sachverständigenbüro Dipl .-Ing. Schmitz & PaĦner GA-Nr. :  3 1 33/25 Seite 6 
2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 2 .4 .  l Privatrecht l iche  Situat ion Gru n dbuch lich gesicherte Belastungen :  Bodenordnu ngsverfa hre n :  Nicht e ingetragene Rechte u n d  Lasten :  

-- --Dem Sachverständigen l iegt ein Gru n d buchauszug vom 28.0 3 .2025 t 1 643 vor. In Abtei l ung I I  des Grundbuchs  von Gondershausen ,  B lat  bestehen keine wertbeeinf lussenden Ein traqu nqe n .  D a s  Grundstück ist zu m Wertermitt lungsstichtag i n  kei n Bod enord-n u nqsverfahren einbezoqen .  Sonstige n icht eingetragene Lasten (z .  B .  begü nstigende) , R besondere Wohnu ngs- u n d  Mietbindu n gen sowie Veru nrei n ig echte, ungen frage,  frage :  ( z .  B .  A lt lasten )  s i nd  dem Sachverstä n digen, auch  gemä ß Ab n icht  bekannt  geworden .  Nachfo lgende Bean twortung  der  A b  „ I m  Bodensch u tzkataster R hein land-Pfa lz si nd für  das vorl ie gende s wird von  nst ige toffen 
Gru ndstück A ltab lageru ngen und  A ltsta ndorte n ic h t  kartiert . E darau f  h ingewiesen ,  dass ei ne  u mfassende Erhebu ng A l tsta ndorten ( Grun dstücke sti l lgelegter An lagen u nd so Gru ndstücke, auf denen mi t  u mweltgefä h rdenden s u mgegangen wurde)  für den Bereich n icht  vorl iegt" . 2 . 4 .2 Öffent l ich -rechtl ich e  Situat ion 

Baulasten und Denkmalschutz E intragungen  Nach  Auskunft de r  K reisve�a ltu ng  bestehen keine  E in tragu n ge n  im i m  Bau lastenverze ich nis :  B a u lastenverzeichn is .  ---Denkma lschutz: Kein Denkma lsch utz 
Bauplanungsrecht �-----p----------------------------o Festsetzungen im  Bebau-u ngsp la n :  
Bauordnun srecht A n merkung : 

Für  den  Bereich  der Bewertu ngsgru ndstücke existiert kein Bebauu n gs­p la n .  
Die Wertermittlu n g  wurde auf  der Gru nd lage des rea lis ier-ten Vorh a bens  du rch efüh rt .  ____ _ __ J 

Entwicklungszustand incl. Beitra En twick lungszusta n d  Grundstücks ua litä t : 
2.5 Hinweise zu den durchgefüh·en Erhebungen Die I n formationen zur p rivatrecht l ichen  und öffent l ich-recht l ichen Situation wurden te lefonisch u n d  p e r  Fax eingeho lt sowie i m  I n ternet recherch_ie_r_t. _________ _ 
2.6 Derzeitige Nutzung Hau ptgebäude und N ebengebäude werden zum Zeitp u n kt des Ortstermins mit tei lweiser Vermie­tung  ( Wohnung  im Obergeschoss) n icht  gen utzt . 

[zweifami lienh�it N�ebäuden,  56283 Gondershause�hönecker Strasse 19  
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30 Sachverständigenbüro D ipl . - Ing. Sch mitz & Partner GA -Nr . :  3 1 33/25 3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 3. 1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 
Seite 7 

Gru nd lage für die Gebäudebeschreibungen s ind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesicht igung sowie die vorl iegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenan lagen werden ( nu r) insoweit beschrie­ben, wie es für die Her leitung der Daten in der Wertermitt lung notwendig ist . H ierbei werden die offensicht l ichen und vorherrschenden Ausfü hrungen und Ausstattungen beschrieben. I n  einze lnen Bere ichen können Abwei- 1 chungen auftreten, die dann a l lerdings nicht werterhebl ich sind .  Angaben über  n icht s ichtbare Bautei le beru- 1 hen auf  A ngaben aus den vorl iegenden Unterlagen,  H inweisen während des Oľstermins  bzw. A nnahmen auf Grund lage der üb l ichen Ausführung im Baujahr. D ie Funktionsfähigkeit einze l ner Baute i le und An lagen sowie der technischen Ausstattungen und Instal lationen  ( Heizung ,  Elektro, Wasser etc . )  wurde n ich t  geprüft; im Gut­achten wird d ie Funktionsfähigkeit unterstel l t .  Baumängel  und -schäden wurden ,  soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d . h .  offensicht l ich erkennbar waren .  In  diesem Gutachten sind die A uswirkungen der ggf. vor­handenen Bauschäden und Baumängel auf  den Verkehrswert nur  pauschal berücksic htigt worden .  Es wird ggf .  empfoh len ,  eine diesbezügl ich vertiefende Untersuchung anste l len zu lassen .  U ntersuchungen auf pf la nzliche und t ierische Schäd l in  e sowie über esundheitsschädi ende Baumaterial ien wurden n icht durchgeführt .  
3.2 Zweifamil ienhaus 3.2 A¡ des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 
l Äf des Qebäudes:  _ __ _ -.�weifa mi l ienh� Bauja hr: 1 Das Baujahr  ist ca. 1 894 bzw. 2006. Der Sachverstä ndige nimmt mit einer Gesamtnutzu ngsdauer von 80 Ja hren die entsprechende nachfolgend begrü ndete Restnutzungs­dauer a n .  Dies in Betrachtung  des Gebäudezusta ndes von der Stra ße aus Modernis ieruæ _ _  _ s iehe Beschreibung un ter Punkt 1 .2 7 EĿeiterungsmög l ich keiten :  • Gemä ß § 34 BauGB und  i n  A bstimmung m i t  den  Behörden mö l ieh í®��---- ----------------� Außenansicht : 2-geschossiges Wohnhaus  mit Sa tteldach,  hel le Putzfassade 1 u n d  Naturschiefer mit Natu rsteinsockel .  Satteldach mit Ze-____ [ __ m_e_ną.tplatten und Pfa n nen ,  weiße Fenster _ 
3.2.2 Ausführung und Aussta¥ung 
Gebäudekonstruktion Wände, Decken, Tre�p __ e_n�------- ______________ _ nstruktignsart : __ Massiv 

� ndamen�: Mo�� ---leŀä nde: _________ _ �_Maue�erk U mfassu ngswä nde: ---C Maue�erk bzw. Fachwerk U�nkä nde: - - ____ òaue�erk , Leichtbau bzw. FerJ:óZei lw_a_ . . _nd_e __ _ �Geschossdecken : _____ Ć åolz/Beton 
1 

Hauseinga ng (sbereich ) : Ha use_i_n_g_a_n_g-st_ü_r--m-it--T-re-p-pe, Eingangstür mit-Ein - ] _ g a ngstre e a ufsteigend D Tre_en : 1 L TreQPe zum Kel ler eschoss: Bruchstein Treppe zu den Ober-/Dachge- Ho lz  1 schossen : ---

Al/gemeine Aussta%ungen 
Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen Wohnen , Essen, Kochen :  Boden beläqe: Fl iesen ,  La minat ,  Ku nststoff Wandbek leidu ngen : Putz, Anstriche Decken bekleidu nqe n :  Ho lz, Putz, Anstriche,  Ku nststoff Sch lafen : Bodenbeläae: Ho lz, F l iesen Wandbekleidung_en : Pu tz, A nstriche Deckenbekleidunqen : Ho lz, Putz 

1 Zweifami lienhaus mit Nebeng§ .bäuden, 56283 Gondersha usen , ��.höne�rasse 1 9  A G  St .  Goar Az. :  l DL� 

□ 
 



 

31 Sachverständ igenbüro Dipl . - Ing. Schmitz & Partner Bad/WC: Boden beläge: Wa n dbekleidu nqen :  Deckenbekleid u nqen : Flu r: Bodenbeläqe : Wandbekleidungen : Decke n bekleidungen :  

GA-Nr . :  3 1 33/25 
Fl iesen Putz, Anstriche Pa neele Fl iesen Pu tz, Anstriche Holz 

Fenster und Türen Fenster: 1 Kunststofffenster Z immertüren : Ho lz 

Seite 8 

Elektro- und Sanitärinstallation, Heizung und Warmwasserversorgung E lektroinstal lat ion : Ei n fache bis ggfs .  mittlere A usstattu n gÝ; L-ic_h_t_a_u_s-lä-s-se--;-m_e_h-re_r_e_S-te_c_k_d_o __ u1 sen ; e in fache fern melde- und  informationstech nische A n lagen  und  Heizung :  
-· -Warmwass�ersorgung :  Sa nitäre I nsta l lation :  Badausstattu ng:  

A n te n n en -Öl-Niedertemperaturkessel ,  nach  A ussage des Schornsteinfegers von 1 1 997 ,  es ist  ein portab ler Feststoffbrenner im Nutzbereich  vorhanden ,  nach  ört l icher A ussage sol l d ieser n ich t  mitbewertet werden _ _ die War_Çąassererh itzung erfo lgt ü b�Ĭ�lektrische Zusatzgeräte Einfache bis mitt lere Wasser- und A bwasserinstal lation S iehe nachfolgende Dokumentation ___ _ _ _ ·-

Besondere Einrichtun en, Küchenaussta̷ung �esondere Ji n richtun en :  keine  1 
7 

Baumän et/Bauschäden, Grundriss estaltun , wirtschaftliche Wertminderungen __ Bausc häden , Baumä ngel ,  l nstandset- Siehe Beschreibung un ter P u n kt 1 . 2 zun serford ernisse: ------- - - - -- ---Gru ndrissgesta. !! _u n  __ : -------�Si_e_h_e_n_a_c_h_folgende Doku mentation_e_n _______ _ 
Keller und Dach Kel ler: Boden-,  Wand- und  Deckenbe-läqe: Dach :  -- -Dachkonstruktion :  -- - -Dachform: t--- Dacheindecku Q_g� 
3.3 Außenanlagen 

- --Rohzusta nd,  n iedriqe Höhe Rohzusta nd 
- -Holzkonstruktion -- - -- -- ----Satteldac h  - -Sch iefer, a lter Zustand ,  Pfa n nen 

--
·-

-
·-

- - ---- -- -

Versorgungsan lagen vom Hausa nsch lÜss bis a n  das öffen tl ic he Netz, Z uwegung u n d  Hofbereiche befesti t 
3A Nebengeböude A u f  dem Gru ndstüc k  sind 2 Nebengebäude vorhanden . Das A l ter der Gebä ude wird au f  1 894 a n- 1 gegeben , gegebenenfa l l s  kön nen  hier Abweichungen bestehen .  Erste l l ung  der Gebä ude in  massi­ver Bauweise mit Mauerwerk u n d  Fachwerk, i nnen in Rohkonstruktion ohne  Verputz bezieh u ngsweise zusätzl ichen Be lägen .  Un terschied l iche Dacheindeckungen mit B itu men u nd Wel lp latten,  Tore in  Ho lz 1 
1 

bĚ. Garagentore in  Stah l .  Die Konstru ktionen s ind tei lweise mit  Erneueru ngen.  Ä ltere tec h nische I n� sta l la tionen .  --

gtamilienhĩu; �it Nebengebä_�den, 56283 Gondershausen , Schönecker S� 9-- AG St. Goar Az. :  1 K � 

□ 
 



 

32 Sochverständigenbüro D ipl . - Ing. Sch mitz & Partner 
4 Ermi«lung des Verkehrswe�s 

GA-Nr. :  3 1 33/25 
Nachfolgend wird d er Verkeh rswert betreffend fo lgenden Grundbesitz i n  

56283 Gondershausen 
Gemarkun Gondershausen, Grundbuch von Gondershausen 

Flur, Flurstück Wirtscha¦saŒ und Lage m2 
Flur 5 Nr. 179 Gebäude- und Freifläche, Schönecker Straße 19  2.380 

zum Wertermitt l ungsstic htag 23.06.2025 ermitte l t .  

Grundstücksdaten 
Grundbuch Blatt Gondersha usen 1 643 

Seite 9 

Bla½ BV 
1643 

Gemarkuna F lur F lurstück  1 Fläche J 
Gondersha usen 5 1 79 1 2. 380,00 m 2 I

Es s ind unterschied l iche Nutzungen und  Gebäudebereiche vorhanden .  U m  den Verkehrswert 
marktgerecht  da rzuste l len ,  müssen Bewertu ngsbere iche gebi ldet werden in denen Gebäude und  
Nutzu ngen si n nvol l  getrennt  werden .  

D ie  mögl iche Trennung  fü r  d ie  Bewertu ngsbereiche wird vorangehend dargeste l lt . E s  erfolgt  ü ber­
sch lägige Gru ndstücksauftei l ung im Gesa mten. In der Summe sin d  die aufzutei lenden Grundstücks­
bereiche  vorhanden .  Es si nd variab le Veränderu ngen den kbar .  Sachverstä ndig gesehen ha lten wir 
die vora ngehende Auftei lu ng für die S innvol lste für die Bewertung .  

4. 1 WeŒermi½lung für den Bewe�ungsbereich 1

Definitionen, Grundsätze und allgemeine Erläuterungen 

Der Verkehrswe� Noch § 1 94 BouGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermitt­lung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den recht lichen Gegebenheiten und tatsäch lichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Loge  des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rück­s icht auf ungewöhnliche oder persönlich e  Verhä ltnisse zu erzielen wäre. Der Verkehrswert ist also der Wert, der sich im allge­meinen Geschäftsverkehr am wahrscheinlichsten einstellen würde. Die Definition der Europäischen Union lautet wie folg t :  "Unter Marktwert {Verkehrswert) ist der Preis zu verstehen, der zu m Zeit­punkt der Bewertung auf Grund eines privatrecht lichen Vertrages über Bauten oder Grundstücke zwischen einem verkaufs­wil l igen Verkäufer und einem ihm nicht d urch persönl iche Bezieh ungen verbundenen Käufer unter den Vora ussetzungen zu 1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St . Goar Az . :  1 K JJ� 

□
 



 

33 Sachverständigenbüro Dipl . - Ing. Sch mitz & Partner GA-Nr. :  3 1 33/25 Seite 1 0  erzie len ist ,  dass das Grundstück offen am Markt angeboten wurde, dass die Marktverhältnisse einer ordnungsgemäßen Ver­äußerung nicht im Wege stehen und dass eine der Bedeutung des O bjektes angemessene Verhandlungszeit zur Verfügung steht . "  Die TEGoVA (Europäischer Zusammenschluss der Verbände der Immobilienbewerter) defin iert den Verkehrswert (Marktwert) als den Preis, zu welchem Grundstücke u nd Gebäude gemäß einem privaten Vertrag von einem verkoufsbereiten Veräußerer an einen unabhängigen Kä ufer am Tage der Bewertung verkauft werden können, wobei d ie Annahme zugrunde gelegt wird, dass die Immobilie öffentlich auf dem Markt angeboten wird, dass die Marktbedingungen eine ordnungsgemäße Veräu ße­ru ng ermöglichen und dass für die Aushandlung des Verkaufs ein im Hinb lick auf d ie Art der Immobilie norma ler Zeitraum zur Verfügung steht. 
Gesetzliche Grundlagen Für die Ermittlu ng des Verkehrswertes (Marktwert) sind verschiedene Wertermitt lungsverfahren gebräuchlich . Verhä ltnisse, die am Bewertungsstichtag auf dem Grundstücksmarkt herrschen, s ind somit eine Größe, d ie nur zu diesem Stichtag Gültigkeit hat. Der Sachverständige wird dabei bei der Wertermitt lung - unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussender Faktoren - eine Bewertung noch mindestens zwei der gebräuchlichen Wertermittlungsverfahren vornehmen und daraus den Verkehrswert ableiten . Damit eine in Deutsch land einheitliche Vorgehensweise bei der Ermittlung des Verkehrswerts nach § 1 94 BauGB gewährleistet wird , hat der Gesetzgeber die lmmobilienwertermittlungsverordnung erstel lt . Die aktuel l  gü ltige Fassung wurde am 1 4 . Ju l i  202 1 vom Bundeskabinett beschlossen und ist am 1 9 .07.202 1 im Bundesgesetzblatt verkündet worden . A lle Verweise auf einen § beziehen sich, sofern n icht explizit ein anderes Regelungswerk genannt ist, auf d ie lmmoWertV 202 1 . 
E�orderliche Daten und Modellkonformität Die zur Wertermittlung erforderlichen Daten ( Kaufpreise, Bodenrichtwerte, Zinssätze, Umrechnungskoeffizienten, Anpassungs­faktoren, I ndexreihen, sowie sonstige erforderliche Daten) sind nach §9 geeignet, wenn d ie Daten hinsichtlich ihrer Aktualität bezogen auf den Wertermittlungsstichtag und bezogen auf die Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden . Etwaige A bweichungen in den al lgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende A bweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts können nach § 9  (2-3) berücksichtigt werden. Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten durch geeignete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermitt lungsstichtag a nzupassen. Wertbeeinflussende A bweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine Anpassung mittels marktüblicher Zu­oder Abschläge, oder in anderer Weise zu berücksichtigen. Die Modellkonformität in § l O besagt, dass bei der Anwendung von relevanten Daten d ieselben Modelle und  Modellansätze zu verwenden sind, die bei der Ermittlung dieser Daten zugrunde lagen.  liegen für den maßgeb lichen Stichtag lediglich solche für d ie Wertermittlung erforderlichen Daten vor, die n icht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei A nwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes d er Modellkonformität erforderlich ist .  
Die normierten We¸ermi̹lungsveřahren der lmmoWeŜV 2021 Grundsätzlich sind zur Wertermitt lung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere d ieser Verfahren heranzuziehen .  Die Verfahren sind nach der Art des Wertermitt lungsobjekts unter Berücksichtigung d er im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten u nd der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbeson­d ere der Eignu ng der zur Verfügu ng stehenden Daten, zu wählen .  D ie  genannten Wertermitt lungsverfahren sind geġ.  § 6  (2) lmmoWertV 202 1 regelmäßig in  folgender Reihenfolge zu  berück­sichtigen : l .  die allgemeinen Wertverhä ltnisse 2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale. Weiter gliedern sich diese geĢ. § 6  (3) lmmoWertV202 1 in folgende Verfahrensschritte: l .  Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts 2. Ermitt lung des marktangepassten vorläu figen Verfahrenswerts 3. Ermitt lung des Verfahrenswerts D er Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten Wertermitt lungsverfahren unter Würd igung seiner oder ihrer A ussagefäh igkeit zu ermitteln . 
Das Vergleichswertverfahren § 21 [. lmmoWertV 2021 Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 lmmoWertV 202 1 ermittelt. Neben oder anstelle von Vergleichspreisen können insbesondere bei bebauten Grundstücken ein o bjektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 ( l )  lmmoWertV202 1 und bei der Bodenwertermittlu ng ein ob­jektspezifisch angepasster Bodenrichtwert im S inne des § 26 (2) lmmoWertV 202 1 herangezogen werden. Die Berücksichtigung der a llgemeinen Wertverhä ltnisse erfo lgt im Vergleichswertverfahren bei Ermitt lung des vorläufigen Ver­fahrenswerts insbesondere d urch d en A nsatz von Vergleichspreisen, Vergleichsfaktoren und Indexreihen . Der vorläufige Ver­g leichswert kann ermitte lt werden auf Grundlage einer statistischen A uswertung einer ausreichenden A nzah l von Verg leichs­preisen oder durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors oder eines objektspezifisch angepass­ten Bodenrichtwerts mit der entsprechenden Bezugsgröße des Wertermitt lungsobjekts. Der marktangepasste vorläufige Ver­gleichswert entspricht dem vorläufigen Vergleichswert. Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert und der Berücksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale des Wertermitt-lungsobjekts . 
Das E�ragswe�e�ahren § 27ft. lmmoWe�V 2021 Das Ertragswertverfahren ist geeignet, wen n  die eīielbaren Eħräge ( Rendite) , bzw. allgemein die regelmäßigen Geldflüsse oder deren Einsparpotential, maßgeblich sind .  Es wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich eĬielbarer Erträge er­mittelt . Soweit die Ertragsverhältnisse mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen wesentlichen Veränderungen u nterliegen oder wesentlich von den marktüblich erzielbaren Erträgen abweichen ,  kann der Ertragswert auch auf der Grund­lage periodisch unterschiedlicher Erträge ermitte lt werd,en .  Der vorläufige Ertragswert wird auf der Grund lage des Bodenwerts und des Reinertrags, der Restnutzungsdauer und des ob­jektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ermittelt. Der marktangepasste vorläufige Ertragswert entspricht dabei dem vorläu figen Ertragswert. Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert und der Berück­sichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts. Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St . Goar Az.: 1 K 9 /25 

□ 
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Das Sachwer~erfahren § 35I. lmmoWevV 2021 

GA-Nr.: 3 1 33/25 Seite 1 1  

Das Sachwertverfahren wird angewandt, wenn bei einem Wertermittlungsobjekt die erzielbaren Erträge oder deren Einspar­
potentia l im gewöhnlichen Geschäftsverkehr n icht vordergründig sind. Priorität hat dan n  der tatsächliche Wert der Sache in 
Abhängig keit der (Herste llungs-) Kosten .  Das ist z .B .  insbesondere bei Einfamilienhäusern der Fa ll. Im Sachwertverfahren wird 
der Sachwert des Grundstücks aus den vorläufigen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen, sowie a us 
dem Bodenwert ermittelt. Der vorläufige Sachwert des Grundstücks ergibt sich dabei durch Bildung der Summe aus dem 
vorläufigen Sachwert der bau lichen Anlagen, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außena nlagen und sonstiger Anla­
gen ,  sowie dem zu ermittelnden Bodenwert. 4. 1 . 1 Veáahrenswahl mit Begründung 
Die Auswahl des Wertermittlungsverfahrens oder der Wertermittlungsverfahren hängt vom Gegenstand der Wertermittlung ab 
und ist nach § 6  lmmoWertV zu begründen .  Das Sachwertverfahren kann zur Anwendung kommen, wenn im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr der Sachwert von nutzbaren bau lichen oder sonstigen An lagen für d ie Preisbildung ausschlaggebend ist, 
u nd geeignete Daten, wie insbesondere objektspezifische Sachwertfaktoren zur Verfügung  stehen .  Diese Bedingungen sind 
erfüllt. Es wird desha lb das Sachwertverfahren als primäres Verfahren zur Ableitu ng des Verkehrswerts angewandt. Daneben 
kann  das Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen 
für die Preisbildung ausschlaggebend ist, und geeignete Daten, wie zum Beispie l marktüb lich erzielbare Erträge und objekt­
spezifische Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen .  Diese Grundlagen sind ebenfalls gegeben. Es wird desha lb das all­
gemeine Ertragswertverfahren zur Stützung  der Plausibilität a ls zweites Verfahren verwendet. 4. 1 .2 BodenweýermiŨlung 
Der Bodenwert ist vorbehaltlich ohne Berücksichtigung der vorhandenen bau lichen Anlagen (Ausnahmen:  §40 (5 )  lmmoWertV 
202 1 ) au f  dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den § 24 bis 26 zu ermitteln . Neben oder anstelle von 
Vergleichspreisen kann  nach Maßgabe des § 26 (2) ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert veÕendet werden.  Steht 
keine ausreichende Anzahl von Verg leichspreisen oder kein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung ,  kann der Bodenwert 
deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausrei­
chend berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich . BodenrichŞeè Gesamtfläche Grundstück : Beitrags- und abgabenfreier Bodenrichtwert Herkunft des Bodenrichtwertes: 

Fläche 800 m2 BTR. Zustand frei Bauweise offen Entwickl .stufe baureifes Land mi e Nutzun sart D D Zuschnitt la lieh Stichta 0 1 .01.2024 keine An abe Angepasster Bodenrichtwert: Berechnung Bodenweé 

1.200.00 m2 60,00 €/m2 Gutachterausschuss Rhein land-Pfalz 

1 .200 m2 X 1 frei X 1 offen X 1 baureifes Land X 1 mi e X 1 D D X 1 la lieh X 1 23 .06.2025 X 1 keine An abe X 1 60,00 €/m2 

· · · · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - -- - - - - · · · - ·· · - - - · - · - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · · · - · · · -·· - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · ···· ·············-··· - -······ - · · · · · · · · · · · · · · · · ·----------- -- - - - - - -- -------Wertrelevante Grundstücksfläche ( 1 .200 m2) = 72.000,00 € x Bodenrichtwert ( 60,00 €/m2) Korrektur durch manuellen Zu-/ Abschlag Manueller Zu-/ Abschlag -37.000,00 € _Antei liger_ Bezug _______ _ _ _ _ _ _ __ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bodenwert 35.000,00 € Erläuterungen zur Bodenrichşe[anpassung Es sind u nterschiedliche Regelungen für die Anpassung von großen b¯. ungünstig zugeschnittenen Grundstücken in der Wertermittlungsliteratur gängig. Der Gutachterausschuss Koblenz verwendet für Grundstücke ähnlich dem - hierzu bewertenden Grundstück folgende Regelung: Bodenrichtwert für 
Zweifami lienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 19 AG St. Goar Az.: 1 K 9/25 
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Sachverständigenbüro Dipl .- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 1 2  die angegebene Fläche mit dem angegebenen Wert, darüber hinaus hälftige angegebene Fläche mit 1 /3, darüber hinaus Restfläche mit 1 /9. Dies wird nachfolgend dargestellt, die entsprechende Differenz wird in der vorangehenden Tabelle angesetzt : 
m2 €/m2 1 € -

2 . 380,00 X 60,00 = 1 42 .800 ,00 
dav o n  

800,00 X 60,00 = 48 .000,00 
790,00 X 20,00 = 1 5 .800,00 
790 ,00 X 6 , 6 7 = 5 .26 6 , 6 7  

Differenz . L . .  _ . .  L __ ! _  .. _J3 . 733, 33. _ J  - - ---- . . ·- - -- --• · · -Die Berechnung wird aufgeteilt auf die gesplittete Bewertung. 4. 1 .3. SachweñeÍahren Allgemeine Grundlagen 
Alterswe³minderung (AWM) 
Die A lterswertminderung beschreibt d ie Wertminderung der Herstel lungskosten im Baujah r  zum Stichtag der Wertermitt lung, 
die üblicherweise mit den Norma lherstellungskosten ermittelt wurden. Dabei ist in der Regel eine g leichmäßige Wertminderung 
zugrunde zu legen.  Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirtschaftliche Nutzungs­
dauer der bau lichen An lagen. 
Restnutzungsdauer (RND) 
Die Restnu tzungsdauer beschreibt den Zeitraum,  in dem die baulichen An lagen bei ord n ungsgemäßer Bewirtschaftung und 
Unterha ltung noch genutzt werden können.  Sie hängt von der Gebäudesubstanz, dem technischen Zustand und der wirt­
schaftlichen Nutzbarkeit ab. 
Gesamtnutzungsdauer (GND) 
Die Gesamtnutzungsdauer beschreibt den Zeitraum der wirtschaftlichen N utzbarkeit der bau lichen An lagen ab Herstellung 
bei ordnungsgemäßer Unterha ltung und  Bewi´schaftung.  Die Gesamtnutzungsdauer bei Wohngebäuden beträgt je nach 
Bauweise zwischen 60 und 1 00 Jahren . 
Baumängel und Bauschäden 
Baumängel sind Schäden, die während der Bauphase des Gebäudes durch unsachgemäße P lanung oder Ausführung ent­
standen sind .  Bauschäden treten erst später auf. Man u nterscheidet zwischen optischen und funktionalen Mängeln . Wenn die 
Schäden behebbar sind, werden die Kosten als Wertminderung in die Wertermittlung einbezogen . Die Kosten werden in der 
Regel überschlägig geschätzt. Dabei können nu r  Faktoren einbezogen werden, die im Rahmen der Ortsbesichtigung für den 
Sachverstän digen sichtbar waren.  Für eine detail lierte Bewertung ist ein Bauschadensgutachten erforderlich.  
Bruço-Grundflächen (BGF) 
Die Kosten kennwerte der NHK  20 1 0  beziehen sich auf den Quadratmeter Brutto-Grundfläche (BGF) . Die BGF ist die Summe 
der bezogen auf  die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzbaren Grundflächen a ller Grundrissebenen eines Bauwerks. In 
A nlehnung  an die DIN 277-1 :2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden:  Bereich a: ü berdeckt 
und al lseitig in vol ler Höhe umschlossen,  Bereich b: überdeckt, jedoch nicht a llseitig in voller Höhe umschlossen, Bereich c: 
nicht überdeckt. Für die Anwendung der N H K  20 1 0  sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche 
a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen.  Für die Ermittlung der 
BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschl ieß lich Bekleidung,  z. B .  Putz und A u ßenscha len mehrscha liger Wandkonstruk­
tionen,  in Höhe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen.  Nicht zur BGF gehören z. B. F lächen von Spitzböden und Kriechkel­
lern , Flächen,  d ie a usschließl ich der Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen An lagen 
dienen, sowie Flächen unter konstruktiven Hoh lrä umen, z. B .  über abgehängten Decken .  Bru�o-Grundflächen, Aussta�ungsgrad 

Dachgeschoss 1 32,00 m2 i l .Obergeschoss 132,00 m2 Erdgeschoss 132,00 m2 
- --- - - - - - - - - ----- ------------- - - - - - - - - ------------ -- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ----- - - - - - - - - -------- - - - · · · · · · · · · · · · ·· · · · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - ----- ----- - ------ ------ - - - --------Brutto-Grundfläche (Summe) 396,00 m2 

Anbau Erdgeschoss 76 m2 Brutto-Grundfläche (Summe) Anbau • 76 m2 

Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden , 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az.: l K 9/25 
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Stufe 1 Außenwände 23% 100% Dach 15% 100% Fenster/ Außentüren 11% In nenwä nde/-türen 11% Deckenkonstrukt./Trep- 11% en Fußböden 5% en 9% Heizun 9% Sonst. techn. Ausstattun 6% Summe 1 00% 38% 

freistehende Einfamilien- 1 .32 Stufe 1 häuser - Dachgeschoss nicht ausgebaut - 2 Voll- 620 € geschoss (e) - nicht unter-kel lert 

GA-Nr. :  3 1 33/25 

Stufe 2 Stufe 3 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 00% 53% 9% 

Stufe 2 Stufe 3 690 € 790 € 
Berechnung Normalherstellungskosten anhand des AusstaŨungsgrades 

Stufe 4 

Stufe 4 955 € 

Stufe 5 

Stufe 5 1190 € 

Seite 1 3  

Gewichtung nach Ausstaåungsgrad Kostenkennweê nach N H K  201 0  Standardstufe 1 43,5% x 620,00 €/m2 269,70 € Standardstufe 2 21 ,5% x 690,00 €/m2 148,35 € Standardstufe 3 35% x 790,00 €/m2 27 6,50 € Standardstufe 4 0% x 955,00 €/m2 0,00 € Standardstufe 5 0% x 1. 1 90,00 €/m2 0,00 € Kostenkennweë pro m2 Bruåogrundfläche 694,55 € Anpassung der Normalherstel lungskosten durch Anpassungsgründe NHK 201 0 Anpassungsgrund laut NHK201 0 Freist. Zweifamilienhaus Anpassung X 1,05 = 729 ,28 €/m2 

Herstellungskosten pro m2 BruŨogrundfläche 729,28 € Anpassung der Normalherstel lungskosten Die Normalherste llungskosten beziehen sich auf das Jahr 2010. Es muss deshalb eine Anpassung an den Stichtag der Wertermitt lung erfolgen. Dies erfo lgt durch den Baupreisindex. Der maßgebliche Baupreisindex für Wohngebäude des statistischen Bundesamtes für den Werter­mittlungsstichtag ist das 1. Quartal 2025. Baupreisindex: 1 32,6 ( Basisjahr 202 1 ) Der angegebene Bau preisindex bezieht sich auf das Basisjahr 202 1 (=100).  Die Normalherstellungskos­ten basieren hingegen auf dem Basisjahr 2010. Es ist daher eine Umbasierung des Baupreisindex nö­tig. Hierzu wird der Baupreisi ndex im Basisjahr 2010 (=90, 1) auf das Basisjahr 2021 (=127,0) angepasst. Der Faktor für die zeitliche Anpassung an den Stichtag errechnet sich somit folgendermaßen: 
Bau preisindex Faktor 

127 
Baupreisindex Faktor = 132,6  * 901 1 * 100 = 1,869 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  
1,869 

AG St. Goar Az. : 1 K 9/25 
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Sachverständigenbüro Dipl .-Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. : 3 1 33/25 Kosten ken nwert im Basisjahr  20 1 0 Kostenkennwert zum Wertermitt lu ngsstichtag Normalherstel lungskosten zum WeŊermiÈlungsstichtag Kosten kennwert (Stichtag) x BGF  = 1 .363,02 € x 396 m2 

X 1 ,869 
Seite 1 4  729,28 €/m2 1 .363,02 €/m2 539.755,92 € 

- . ,  ' •, �"' T� • . - ,  •, Y� > � • > - N-• • �;, Ausstattungsgrad . .  
" " " Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 A u ßenwä n de 23% 1 00% Dach 1 5% 1 00% Fenster/ A ußentüren 1 1 % 1 00% l n n enwä nde/-tü ren 1 1 % 1 00% Decke n konstrukt./Trep- 1 1 % 1 00% en Fußböden 5% 50% 50% en 9% 1 00% Heizun 9% 1 00% Sonst .  tec h n .  Ausstattun 6% 1 00% Summe 1 00% 2,5% 97,5% 

freistehende Einfa mi l ien- 1 .23 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 häuser - F lachdach oder f lach geneigtes Dach - 1 920 € 1 025 € 1 1 80 € 1 420 € 1 775 € Vol lgeschoss [e) - n icht unterkellert Berechnung Normalherstellungskosten des Anbaus anhand des AusstaĢungsgrades Gewichtung nach AusstaĢungsgrad Kostenkennweİ nach NHK  201 0 Sta ndardstufe 1 0% x 920,00 €/m2 0,00 € Standardstufe 2 2,5% x 1 .025,00 €/m2 25,63 € Sta ndardstufe 3 97,5% x 1 . 1 80,00 €/m2 1 . 1 50,50 € Standardstufe 4 0% x 1 .420,00 €/m2 0,00 € Sta ndardstufe 5 0% x 1 .775,00 €/m2 0,00 € KostenkennweŊ pro m2 BruĢogrundfläche 1 . 1 76, 1 3  € 
Anpassung der Normalherstellungskosten des Anbaus Die Normalherste l lungskosteh beziehen sich a uf das Jahr  20 1 0. Es muss desha lb  eine An passung a n  d e n  Stichtag der Wertermittlung  erfolgen. Dies erfolgt durch  d e n  Baupreisindex. B a upreisindex Faktor 1 ,869 Kosten kennwert A n ba u  im Basisja hr  20 1 0  Kostenkennwert A n ba u  zum Wertermitt lungsstichtag X 1 ,869 Normalherstellungskosten Anbau zum WeŊermiÉlungsstichtag Kosten kennwert (Stichtag )  x BGF = 2. 1 98, 1 9  € x 7 6 m2 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  

1 . 1 76, 1 3  €/m2 2. 1 98, 1 9  €/m2 1 67.062,44 € 

AG St. Goar Az. :  1 K 9/25 
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Sachverständigenbüro Dipl.- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. :  3 1 33/25 

Herstel lungskosten sonstiger Bauteile 

Herstel lungskosten sonstige Bauteile Basisgebäude 

Seite 1 5  

Nachfo lgend sind die Herste l lungskosten sonstiger Bautei le nach  ihren  d urchsch n ittl ichen Herstel­lu ngskosten zu m Wertermittlungsstichtag erfasst. Diese unterliegen derselben A lterswertminderung wie das Basisgebäude.  t �· ĸs�tp���-0 �. �rq--o��._> 1 A u ßentreppe 8 .000,00 € 
Summe Herstel lungskosten sonstige Bauteile 8.000,00 € 

Alterswertminderung 

Gesamtnutzungsdauer Hauptgebäude Die Gesa mtnutzu n gsdauer steht a ls nicht wid erlegbare Annahme für die Anza h l  der J a hre, in de­n en die ba u l ichen A n lagen ab Fertigstel lung du rchsch nitt l ich wirtschaftl ich genutzt werden kön nen .  D ie Gesamtnutzu ngsdauer i s t  damit eine Model lgröße, d ie der  Ermitt lung der Restnutzu ngsdauer dient .  Die Gesa mtnutzu ngsdauer des Gebäudetyps wird durch die lmmoWertV auf 80 Jahre festgelegt. 
Restnutzungsdauer / Modernisierungen Das Wertermitt lu ngsobjekt ist 1 3 1 Jah re alt .  Du rchgefü hrte Modern isierungen werden ü ber das Punk­tesystem gemä ß A n lage 2 [zu § 1 2  Abs. 5 S . 1 l m moWertV) berücksichtigt .  Dabei wurden 9 Moderni­
sierungspunkte a n hand  der bereits du rchgefü h rten Modernisierungen vergeben.  Ein e  Verlängerung der Restnutzungsdauer  kom mt nu r  in  Betracht ,  wen n  das relative A lter des Wertermittlu ngsobjekt über dem maßgebl ichen Schwel lenwert der Tabel le l iegt. Gemä ß Ta bel le 3 der A n lage 2 l iegt der Schwel lenwert bei 9 Modernisierungspu n kten bei 1 9 .0%. Das re lative A l ter des Wertermittlu n gsobjektes ( 1 63.75%) l iegt oberha lb des Schwel lenwerts . Da das Gebäudea lter die Gesamtnutzungsdauer ü bersteigt, wird für die Berec h n u n g  der Restnut­zungsdauer ei n fiktives Gebäudea lter von 80 J a h ren zugrunde gelegt, welches der Gesamtnutzungs­dauer entspricht .  Die Restnutzu ngsdauer wird desha lb aus  den nachstehenden Para metern geĮ. Ta bel le 3 der A n lage 2 berech n et a ls 

a * Alter2 
Restnutzungsdauer = G d - b * Alter + c * Gesamtnutzungsdauer esamtnutzungs auer Daraus ergibt sic h  0,4660 * 80  ]ahre 2 

RND = 80 - 1,0270  * 80 Jahre + 0,9906 * 80 Jahre = 34 Jahre 

Die Restnutzu ngsdauer des Wertermitt lungsobjekts beträgt somit 34 Jahre. Bauja hr des Wertermittlu ngso bjekts 1 894 Gesa mtnutzu ngsdauer des Gebäudetyps 80 Jahre Restnutzungsdauer mathematisch -5 1 Jah re Restnutzungsdauer aufgr. Modernisieru ngen 34 Ja hre 
AltersweŜminderung Hauptgebäude U m  a us den objektspezifi sch ermittelten Herstel l ungskosten der bau lichen A n lagen den Sachwert der bau lichen An lagen berech nen zu können ,  muss zunächst die A lterswertminderu n g  a ls prozentua ler A nteil der Herstel l ungskosten bestimmt werden . Diese berechnet sich gemäß § 38 linear  nach folgen­der Formel :  

(Gesamtnutzungsdauer - Restnutzungsdauer) * 100 
Alterswertminderung = 

Gesamtnutzungsdauer Daraus ergibt s ich 
(B0 Jahre - 34Jahre) * 100 

Alterswertminderung = 80 Jahre = 57,5% der Herstellungskosten 

Die A lterswertminderung  wird somit auf  57,5% der Herstellungskosten festgelegt. 
1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden,  56283 Gondersha usen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az.: l K 9/25 
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Gesamtnutzungsdauer Anbau 

GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 1 6  
Die Gesamtnutzungsdauer des Gebäudetyps wird durch die lmmoWertV auf 80 Jahre festgelegt . 
Restnutzungsdauer / Modernisierungen Anbau Das Wertermittlungsobjekt ist 1 9  Jahre alt. Modernisierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Die Restnutzungsdauer berechnet sich deshalb nach der Formel 

Restnutzungsdauer Anbau = Gesamtnutzungsdauer Anbau - Alter Anbau Daraus ergibt sich 
Restnutzungsdauer Anbau = 80 Jahre - 19 Jahre = 61 Jahre Die Restnutzungsdauer des Anbaus beträgt somit 61 Jahre. Baujahr des Anbaus Gesamtnutzungsdauer des Ge bäudetyps Restnutzungsdauer 

AltersweŚminderung Anbau 

2006 80 Jahre 61 Jahre 
Um aus den objektspezifisch ermittelten Herstel lungskosten der baul ichen Anlagen den Sachwert der baulichen Anlagen berechnen zu können, muss zunächst die Alterswertminderung a ls prozentualer Antei l  der Herstel lungskosten bestimmt werden. Diese berechnet sich gemäß §38 linear nach folgen­der Formel : 

(GND Anbau - RND Anbau) * 100 
Alterswertminderung = GND Anbau GND = Gesamtnutzungsdauer, RND = Restnutzungsdauer Daraus ergibt sich 

(80 Jahre - 61 Jahre) * 100  
Alterswertminderung = 80 Jahre = 23,75% der Herstellungskosten 

Die Alterswertminderung wird somit auf 23,75% der Herstellungskosten des Anbaus festgelegt . 
Ermi̺lung des vorläufigen Sachwe¸s der baul ichen Anlagen 

Herstellungskosten / Altersweŝminderung Hauptgebäude Herstellungskosten Basisgebäude Herstellungskosten sonstiger Bauteile 539.755,92 € 
+ 8.000,00 € - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · ·--·· ·--· - - - - - ------- - - - - - - - - - - ----- -- - - - - · · · · · · ·-- · - ---- - -- ----------- - -- -- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · -----··-·- · · · - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · ··-·-Alterswertminderu ng 57,5% 

Herstellungskosten / Alterswe¸minderung Anbau Herste l lungskosten Anbau Herste l lungskosten sonstiger Bautei le 
547.755,92 € = 3 1 4.959,65 € 
167.062,44 € 

+ 0,00 € · ··· · · ·· · · · - - ·- · · · · · · ·· · · · · ·- ·-- - - - -- - - -- --- - - - - - - - - - ----------------······ ······· · · · · · · · · · · · · · · ····· ········-l 67.062,44 € Alterswertminderung 23,75% = 39.677,33 € 
Herstellungskosten der Außenanlagen Zu den baulichen Außenanlagen zählen insbesondere befestigte Wege und Hofflächen, Einfriedun­gen, Ver- und Entsorgungsanlagen. Der Sachwert der Außenanlagen wird in % des vorläufigen Sach­werts der baulichen An lagen ermitte lt . Aufgrund der Ausführung der Außenanlagen werden 5.00% des vorläufigen Sachwerts der baul ichen An lagen als Herste l lungskosten festge legt. 
Berechnung des vorläufigen Sachwe̗s der baulichen Anlagen Herstel lungskosten der baulichen Anlagen Alterswertminderung 57,5% Herstellungskosten Anbau Alterswertminderung 23,75% 

547.755,92 € - 3 1 4.959 ,65 € + 167.062,44 € - 39.677,33 € · · · · · · · · · · ················· · · · · · · · · · · ····· · · · · ·· · · · · · · ·- · · · · · ····························· · · · ····· · ···· · · · ·········· · ···· · · · ·· · · · · · · · · · ······ ·· ·  ········ ···· ·········-·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · ·- - - - - - - · · - - - - - · · · · · · - - - · - - - · · · - - - · ··· · - · · · - · - · -Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 360. 181,38 € Herste llungskosten der Außenanlagen 5% + 1 8.009 ,07 € - ·· - - · - · - - - - - · · · · · · · · ···· · · · · · · · · -············· · · · - · · - · · · · - · - · · · · · · - · - - · -· · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· ·· · · · · · ·- · · · · · · · - - · · - - - · · · - · · · - - - · - -···---· ·  - - - - - · - - - - - - · · · · · · ·· - - - · · · · · · · · · · ···-· · · - ---·-- · · - - - - · - · · · · · - · · · · · · ·· - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - -
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen inkl. Außenanlagen 378. 1 90,45 € 1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondersha usen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az. :  1 K 9/25 
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Definitionen 
Rohertrag 

GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 1 7  

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzun g  erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten einsch ließlich Vergütungen. Umlagen, die zur Deckung von Betriebskosten gezahlt werden, sind nicht zu berücksichtigen. Werden für die Nutzung von Grundstücken oder Teilen eines Grundstücks keine oder vom Üb lichen abweichende Entgelte erzielt, sind die bei einer Vermietung oder Verpachtung nachhaltig erzielbaren Einnahmen zugrunde zu legen . Der Rohertrag ist also die Summe al ler bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zulässigerweise nachhaltig eĭielbarer Einnah­men . Dazu zä h len insbesondere ortsüb liche Mieten und Pachten und sonstige N utzungsentgelte so wie auch besondere Zah­lungen. Die Beträge müssen allerdings nachhaltig sein . Dies ist in der Praxis häufig prob lematisch, denn unter dem Begriff der Nachhaltigkeit versteht  man grundsätzlich ,  dass die Erlöse und Kosten über einen längeren Zeitraum zu erwarten sein müssen. U nd das lässt sich oft n icht ganz einfach feststellen. Das kann insbesondere dann zu Schwierigkeiten führen, wenn die Immo­bilie zum Zeitpunkt der Wertermittlung ungenutzt ist, wenn die vorliegenden Mieteinnahmen zu hoch (oder zu gering) ist, oder die Vermietung nur  noch von relativ kurzer Dauer ist. H ier darf man dann nicht von einer Nachhaltigkeit ausgehen.  I n  diesen Fällen sol len vom Sachverständigen die Tendenzen und Erwartungen der nächsten Jahre einbezogen werden. Es  empfiehlt sich auf  entsprechende H ilfsmittel, z. B .  einen Mietspiegel, zurückzugreifen . Der  Mietspiegel ist in § 558c ( 1 ) BGB defi­niert. 
Bewirtschaftungskosten A ls Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordn ungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmä­ßigen Au�endungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kosten übernahmen gedeckt sind. Dies sind die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten . 
Liegenschaftszinssatz Der Liegenschaflszins ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften durchschnittlich verzinst wird. Die Auswa h l  des richtigen Liegenschaftszinssatzes ist ein wichtiger Faktor, d a  er einen hohen Einfluss auf  den Ertragswert hat. Der Gesetz­geber kann den Liegenschaftszins nicht zahlenmäßig bestimmen . Er unterliegt den Schwankungen der allgemeinen Wirt­schaftslage, der Lage am Kapita lmarkt sowie der Grundstücksmarktlage vor Ort, und ist a uch von zeitlichen Faktoren abhän­gig. Es ist eine der A ufgaben der Gutachterausschüsse, den Liegenschaftszins zu bestimmen. Kleinste Ä nderungen am Liegenschaflszins haben eine große Auswirkung auf den Ertragswert, weshalb der Grundsatz der Model l konformität h ier besonders relevant ist . Liegenschaftszinssätze werden nach  den Grundsätzen des Ertragswertverfah­rens geĢ.  §§ 27 bis 34 lmmoWertV 202 1 auf der Grund lage von geeigneten Kaufpre isen und den ihnen entsprechenden Reinerträgen ermittelt . 
Restnutzungsdauer Die Restnutzungsdauer einer baulichen Anlage ist definiert als der Zeitraum vom Wertermittlungsstichtag bis zu dem erwarten­den Ende der wirtschaftlichen oder der technischen Nutzung . § 6 Absatz 6 lmmoWertV 202 1 spricht ledig lich von "Restnut­zungsdauer" und bezeichnet damit die Zeitspanne, die bei der Wertermittlung a uch tatsächlich anzusetzen ist. Diese kann sich  dabei rechnerisch aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Gesamtnutzungsdauer u nd A lter ergeben ,  aber infolge individueller Gegeben heiten des Wertermittlungsobjekts auch davon abweichen. 
F lächen und Erträge 

Gebäude Wohn- Monat 8 1  m2 0,00 € 400,00 € 4.800,00 € einheit zweite Wohn- Monat 9 1  m2 420,00 € 420,00 € 5 .040,00 € Wohnein h .  einheit Anbau  Wohn- Monat  64 m2 0,00 € 400,00 € 4.800,00 € einheit 
Jahresrohe¢rag 1 4.640,00 € 

Verwaltungskosten Verwa ltu ngskosten umfassen insbesondere die Kosten der zur Verwa ltu n g  des Grundstücks erforder­l ichen Arbeitskräfte und Ei nrichtu ngen ,  die Kosten der Aufs icht und  die Kosten der Geschäftsführu n g  sowie d e n  Gegenwert der von Eigentümerseite persön lich geleisteten Veĸaltu ngsarbeit. Zur Erfassung der Wohneinheiten wird der Kostensatz für  "Woh nu ngen,  bei Eigenheimen,  Kaufeigen­heimen oder Kleinsied lungen je Wohn gebäude" laut lmmoWertV verwendet. Da bei existieren laut A n lage 3 (zu § 1 2  A bs .  5) folgende Basiswerte, die s ich auf den vom statistischen Bundesamt festgeste l lten Verbra ucherpreisindex fü r  den Monat Oktober 200 1 beziehen :  230,00 € jährlich je Woh nung bzw. je Wohngebä ude bei Ein- und Zweifa­milienhäusern 30,00 € jäh rlich je Garage oder ähn l ichem Einstel lp latz 
Zweifamilienhaus  mit Nebengebäuden ,  56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St . Goar Az. : 1 K 9/25 
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41 Sachverständigenbüro Dipl.- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 1 8  U m  die Basiswerte an den Wertermittlungsstichtag anzupassen, wird der (den Basiswerten zugrunde­liegende) Verbraucherpreisindex für Oktober 2001 mit dem Verbraucherpreisindex verglichen, der für den Oktober des Voæahres des Wertermittlungsstichtages Gültigkeit hatte. Verbraucherpreisindex Oktober 2001 Wertermittlungsstichtag Relevanter Verbraucherpreisindex Verbraucherpreisindex Oktober 2024 Anpassungsfaktor (120,2 / 77, 1) 
77, 1 23.06.2025 Oktober 2024 1 20,2 = 1 ,5590 Die prozentuale Abweichung zum Verbraucherpreisindex Oktober 2001 wird anschließend mittels des ermittelten Anpassungsfaktors auf die Basiswerte angewandt, und kaufmännisch auf volle Euro ge­rundet. 230 € jährlich je Wohnung b°. je Wohngebäude bei Ein- und Zweifamili­enhäusern * 1 ,5590 30 € jährlich je Garage oder ähnlichem Einstellplatz * 1 ,5590 Daraus ergeben sich folgende Veöaltungskosten: 

= 359 ,00 € = 47,00 € 
2 Wohneinheit (en) zu je 359,00 € 7 1 8,00 € / Jahr · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --------- - ---- ----- · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · ·· ··· · - · · · · · · · · · · · · · · · ·-- ·-· · · ·---- - - - - - - - - - --- -- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · - ·---- - - - · - · ·- - - - - - - - - - - - - · ···--··-·-----------····· · · · · · · · · · · ·- - - - - - - - - - - - -
Veëaltungskosten / Jahr 71 8,00 € 

Instandhaltungskosten Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die infolge von Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der bau lichen Anlage während ihrer Rest­nutzungsdauer aufgewendet werden müssen (vgl. § 1 9 (2) lmmoWertV) .  Dabei existieren laut Anlage 3 (zu § 12 Abs. 5) folgende Basiswerte, die sich auf den vom statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für den Monat Oktober 200 1 beziehen: 9 ,00 € jährlich je Quadratmeter Wohnfläche, wenn die Schönheitsre­paraturen von den Mietern getragen werden 68,00 € jährlich je Garage oder ähnlichem Einstellplatz einschließlich der Kosten für Schönheitsreparaturen Die Anpassung der Basiswerte an den Wertermittlungsstichtag wird analog zu den VeÁaltungskosten anhand des Verbraucherpreisindex vorgenommen. Dabei wird der bereits ermittelte Anpassungsfaktor 1 ,5590 verwendet. 9 ,00 € jährlich je Quadratmeter Wohnfläche * 1,5590 68,00 € jährl ich je Garage oder ähnlichem Einstellplatz * 1,5590 Daraus ergeben sich folgende Instandhaltungskosten: 236 m2 Wohnfläche mit Kostenan­satz für Wohngebäude zu je 14,00 €/m2 

= 14,00 € = 1 06,00 € 
3.304,00 € / Jahr 

Instandhaltungskosten / Jahr 3.304,00 € 
Mietausfallwagnis 1 4.640,00 € Jahresrohertrag x 2% 292,80 € / Jah r  
Mietausfallwagnis / Jahr 292,80 € 

Betriebskosten Betriebskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den bestim­mungsgemäßen Gebrauch des Grundstücks sowie seiner baulichen und sonstigen Anlagen laufend entstehen, und nicht auf  den Mieter umlegbar sind. Als Betriebskosten werden veranschlagt: Betriebskosten pauschal 0,00 € / Jahr - - - - - - - - - ··· · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - · · · - - · - - · · · · ·· · · · - · ·----·-- - - - - - - - - - - - - · · · · - · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ········· · · · · · · · · ···· · · · ················ ··········· · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · - - ·· · · · · · · · · · · - · · ·············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Betriebskosten / Jahr 0,00 € 

\ Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az.: l K 9/25 
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42 Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Schmitz & Partner Summe BewiĈschaŌungskosten GA-Nr. : 31 33/25 Seite 1 9  
Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus den Verwaltungskosten, den Betriebskosten, den Instand­haltungskosten sowie aus dem Mietausfallwagnis zusammen:  Verwaltungskosten / Jahr Instandhaltungskosten / Jahr Mietausfallwagnis / Jahr Betriebskosten / Jahr Summe BewlÎschaŚungskosten / Jahr Bodenwe[verzinsung / LiegenschaŚszinssatz 

7 1 8,00 € 3.304,00 € 292,80 € 0,00 € 4.31 4,80 € 
Der Liegenschaftszinssatz wurde durch den zuständigen Gutachterausschuss auf  3% des Bodenweýs festgelegt. Bodenwert 35.000,00 € x 3% 1 .050,00 € Bodenweòerzinsung 1 .050,00 € 
Gesamt-/Restnutzungsdauer, Veôielfältiger Die Gesamtnutzungsdauer des Bewertungsobjektes wurde in der Berechnung des Sachwertverfah­rens auf 80 Jahre festgelegt. Die Restnutzungsdauer des Bewertungsobjektes wurde in der Berechnung des Sachwertverfahrens auf 34 Jahre festgelegt. Die Restnutzungsdauer des Anbaus wurde in der Berechnung des Sachwertverfahrens auf 6 1  Jahre festgelegt. Vervielfältiger Der Vervielfältiger berechnet sich aus dem Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer nach folgender Formel:  

. . .  . (1 + LSZ)RND - 1 Vervielfaltiger = (l + LSZ)RND * LSZ LSZ = Liegenschaftszinssatz, RND = Restnutzungsdauer in Jahren Da das Bewertungsobjekt a us einem Hauptgebäude und einem Anbau mit unterschiedlichen Rest­nutzungsdauern verfügt, wird ein Mittelwert aus den beiden Restnutzungsdauern gebildet. Dieses fik­tive Baujahr bildet die Grundlage für die Berechnung des Vervielfä ltigers. A ls Mittelwert der Restnutzungsdauern von 34, sowie 61 Jahren errechnet sich somit eine fiktive Rest­nutzungsdauer von 48 Jahren. Aufgrund der Restnutzungsdauer von 48 Jahren und einem Liegenschaftszinssatz von 3 % ergibt sich somit folgende Berechnung des Vervielfältigers : . . . . (1  + 0,0300)48 - 1 Vervielfaltiger = (l + 010300)48 * 010 300 Daraus ergibt sich ein Veõielfältiger von 25,27. 
ErmiŜlung des vorläufigen EýragsweĈs J ahresrohertrag Bewirtschaftungskosten Jahresreinertrag Bodenwertverzinsung (35.000,00 € x 3%) Reinertrag der baulichen Anlagen Vervielfältiger Vor läufiger Ertragswert der baul . Anlagen Anpassung des Ertragswerts der baul. Anlagen Ertragswert der baul . Anlagen Bodenwert vorläufiger EÎragsweì 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  

1 4 .640,00 € -4.31 4,80 € 10.325,20 € - 1 .050,00 € 9 .275,20 € X 25,27 234.384,30 € +/- 0,00 € 234.384,30 € +35.000,00 € 269.384,30 € 
AG St .  Goar Az. : l K 9/25 
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43 Sachverständigenbüro Dipl .- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. :  3 1 33/25 Besondere objektspezifische Grundstuecksmerkmale Seite 20 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind vom Üblichen erheblich abweichende Merkmale des einzelnen Wertermittlungsobjekts. Die besonderen objektspezifischen Grundstücks­merkmale sind durch Zu- oder Abschläge nach der Marktanpassung gesondert zu berücksichtigen, wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst und sie im bisherigen Verfahren noch nicht erfasst und berücksichtigt wurden. ErŊssung Barwerte Es existieren keine erfassten Barwerte. Pauschale Eâassung Es wurde keine pauschale Erfassung vorgenommen. Grundstücksbezogene Rechte und Belastungen Es existieren keine grundstü cksbezogene Rechte und Belastungen. 
4. 1 .5. WeÏ für den Beweíungsbereich 1 Sachweýveãahren Vorläufiger Gebäudewert Bodenwert Vorläufiger Sachweý Marktanpassung Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Verkehrsweý nach dem Sachweóerfahren EýragsweýveÍahren Ertragswert der baulichen Anlagen Bodenwert Vorläufiger Eýragsweý Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale VerkehrsweĈ nach dem E[ragsweĈveäahren 
4.2 Weýermi�lung für den Beweýungsbereich 2 
4.2 . 1  Veåahrenswahl mit Begründung 

378. 1 90,45 € +35.000,00 € 41 3. 1 90,45 € -123.957, 1 3 € +/- 0,00 € 289.233,32 € 
234.384,30 € +35.000,00 € 269.384,30 € +/- 0,00 € 269.384,30 € 

Die A uswahl des Wertermittlungsverfahrens oder der Wertermittlungsverfahren hängt vom Gegenstand der Wertermittlung ab und ist nach § 6  lmmoWertV zu begründen.  Das Sachwertverfahren kann zur Anwendung kommen, wenn  im gewöhn lichen Geschäftsverkehr der Sachwert von nutzbaren baulichen oder sonstigen An lagen für die Preisbildung aussch laggebend ist, u nd geeignete Daten, wie insbesondere objektspezifische Sachwertfaktoren zur Verfügung stehen.  Diese Bedingungen sind erfü l lt . Es wird deshalb das Sachwertverfahren als primäres Verfahren zur A bleitung des Verkehrswerts angewandt. Daneben kann das Ertragswertverfahren zur A nwendung kommen,  wenn im gewöhn lichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung aussch laggebend ist, u nd geeignete Daten ,  wie zum Beispiel marktüblich eĮielbare Erträge und objekt­spezifische Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.  Diese Grundlagen sind ebenfalls gegeben. Es wird deshalb das all­g emeine Ertragswertverfahren zur Stützun g  der P lausibilität als zweites Verfahren veĩendet .  4.2.2 BodenweÏermiŨlung Der Bodenwert ist vorbehaltlich ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen (Ausnahmen:  § 40 (5 )  lmmoWertV 202 1 ) auf dem Grundstüc k  vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den § 24 bis 26 zu ermitte ln .  Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach Maßgabe des § 26 (2) ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert veĪendet werden .  Steht keine ausreichende A nzahl von Vergleich spreisen oder kein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung ,  kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden .  Werden hierbei die allgemeinen Wertverhältnisse nich t ausrei­chend berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch marktüb liche Zu- oder Absch läge erforderlich .  Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen , Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az. : 1 K 9/25 
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44 Sachverständigenbüro Dipl.- Ing. Schmitz & Partner Bodenrichtwe¡ Gesamtfläche Grundstück: Beitrags- und abgabenfreier Bodenrichtwert Herkunft des Bodenrichtwertes: 

F läche 800 m2 GFZ 0.3 BTR. Zustand frei Bauweise Entwickl.stufe 
Zuschnitt keine An abe Angepasster Bodenrichtwert: 

Berechnung Bodenwert Wertrelevante Grundstücksfläche ( l  . 1 80 m2) x Bodenrichtwert ( 60,00 €/m2) 

Korre�ur durch manuel len Zu -/ Abschlag 

GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 2 1  
l . 1 80 m2 60,00 €/m2 Gutachterausschuss Rheinland-Pfalz 

l .180 m2 X l 0.3 X l frei X 1 offen X 1 baureifes Land X 1 mittlere La e X 1 Dorf ebiet MD X 1 la eüblich X 1 23.06.2025 X 1 keine An abe X 1 60,00 €/m2 

= 70.800,00 € 
Manueller Zu-/ Abschlag -36.733,30 € _Auf geteilter _Antei l , _ siehe_ hierzu_ die _ Berechnung im __ Bewertu ngsbereich __ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ____________ _____ _ Bodenwert 34.066,70 € 

4.2.3 Sachwe²erfahren 
Allgemeine Grundlagen 
Alterswertminderung (AWM) Die A lterswertminderung beschreibt die Wertminderung  der Herstellungskosten im Baujahr zum Stichtag der Wertermittlung, die üb licherweise mit den Normalherstellungskosten ermittelt wurden. Dabei ist in der Regel eine gleich mäßige Wertminderung zugrunde zu legen .  Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirtschaftliche Nutzungs­dauer der baulichen Anlagen.  
Restnutzungsdauer (RND) Die Restnutzungsdauer beschreibt den Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und Unterhaltung noch gen utzt werden können. Sie hängt von der Gebäudesubstanz, dem technischen Zustand und der wirt­schaftlichen Nu tzbarkeit ab .  
Gesamtnutzungsdauer (GND) Die Gesamtnutzungsdauer beschreibt den Zeitraum der wirtschaftlichen Nutzbarkeit der baulichen An lagen ab Herstellung bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung . Die Gesamtnutzungsdauer bei Wohngebäuden beträgt je nach Bauweise zwischen 60 und 1 00 Jahren . 
Baumängel und Bauschäden Baumängel sind Schäden, die während der Bauphase des Gebäudes durch unsachgemäße P lanung oder A usführung ent­standen sind . Bauschäden treten erst später auf. Man unterscheidet zwischen optischen und funktionalen Mängeln. Wenn die Schäden behebbar sind, werden die Kosten a ls Wertminderung in die Wertermittlung einbezogen . Die Kosten werden in der Regel ü berschlägig geschätzt. Dabei können nur Faktoren einbezogen werden , d ie im Rahmen der Ortsbesichtigung für den Sachverständigen sichtbar waren . Für eine detaillierte Bewertung ist ein Bauschadensgutachten erforderlich .  
Bru®o-Grundflächen (BGF) Die Kostenkennwerte der N H K  20 1 0  beziehen sich auf den Quadratmeter Brutto-Grundfläche ( BGF) . Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzbaren Grundflächen a ller Grundrissebenen eines Bauwerks. In Anlehnung an die D IN  277-1 :2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu u nterscheiden:  Bereich a :  ü berdeckt u nd a l lseitig in voller Höhe u mschlossen, Bereich b: überdeckt, jedoch nicht a l lseitig in voller Höhe umsch lossen, Bereich c: nicht überdeckt. Für die A nwendung der N H K  20 1 0 sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie ü berdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen. Für d ie Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung ,  z. B .  Putz und Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruk­tionen, in Höhe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen. N icht zur BGF gehören z. B. Flächen von S pitzböden und 
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Kriech kellern, Flächen, die ausschließlich der Wartung , Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen 
Anlagen dienen, sowie Flächen unter konstruktiven Hohlräumen, z. B. über abgehängten Decken. 

Bru=o-Grundflächen, Aussta=ungsgrad 

Dachgeschoss i Erdges�hoss 2 1 0,00 m2 21o;qo į2 _ Beide _Gebäude_ im _g leichen _Ansatz_ au fgeteilt, _ insgesamt_ erfolgt ausg leichende_ Betrachtung ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Brutto-Gru n dfläche (Summe) 420,00 m2 

Außenwä nde Dach Fenster/ A ußentüren l nnenwände/-türen Deckenkonstru kt ./Trep-en Fußböden en Heizun Sonst. techn .  A usstattun Summe . - - . -

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 23% 1 00% 1 5% 1 00% 1 1 % 1 00% 1 1 % 1 00% 1 1 % 1 00% 5% 1 00% 9% 1 00% 9% 1 00% 6% 1 00% 1 00% 1 00% 
- .. . - . 

Oúekttyp Typ NHK  20 1 0  Kostenkennwert €/m2 pro Standardstufe 
Lagergebäude ohne Mischnutzung ,  Kalt lager 1 6 . 1  Stufe 3 350 € Stufe 4 490 € 

Berechnung Normalherstellungskosten anhand des Aussta½ungsgrades 
Stufe 5 640 € 

Gewichtung nach Aussta=ungsgrad Kostenkennwe¯ nach N H K  201 0 Standardstufe 3 1 00% x 350,00 €/m2 350,00 € Sta ndardstufe 4 0% x 490,00 €/m2 0,00 € Sta ndardstufe 5 0% x 640,00 €/m2 0,00 € 
Kostenkennwe£ pro m2 Bru¾ogrundfläche 

Anpassung des Kostenkennwe°es Objektspezifisch er A n passungsfaktor 
Angepasster Kostenkennwe£ pro m2 Bru=ogrundfläche 

Anpassung der Normalherstellungskosten 

350,00 € 
x 0,3 

1 05,00 €/m2 

Die Normalherste l lu ngskosten beziehen sich auf  das Jahr 20 1 0. Es muss desha lb  eine Anpassung a n  d e n  Stichtag d e r  Wertermittlung  erfolgen. Dies erfo lgt durch den Baupreisi ndex. Der maßgebliche  Baupreis index für Wohngebäude des statistischen B u ndesamtes für den Werter­mittlu ngsstichtag ist das 1. Quarta l 2025. Baupreisindex: 1 32,6 ( Basisjahr 202 1 ) 
1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St . Goar Az. : 1 K 9/25 
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46 Sachverständigenbüro Dipl .- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. :  3 1 33/25 Seite 23 Der angegebene Baupreisindex bezieht sich auf das Basisjahr 2021 ( = 1 00) . Die Normalherstel lungskos­ten basieren hingegen auf dem Basisjahr 20 1 0 . Es ist daher eine Umbasierung des Baupreisindex nö­tig. Hierzu wird der Baupreisindex im Basisjahr 2010(=90, 1) auf das Basisjahr 2021 (=127,0) angepasst. Der Faktor für die zeitl iche Anpassung an den Stichtag errechnet sich somit folgendermaßen: 
127  

Baupreisindex Faktor = 132,6 * 901 1 * 100  = 1,869 Baupreisindex Faktor Kostenkennwert im Basisjahr 2010 Kostenkennwert zum Wertermittlungsstichtag 
Normalherstel lungskosten zum Wertermi=lungsstichtag Kostenkennwert (Stichtag) x BGF  = 1 96,25 € x 420 m2 

Herstellungskosten sonstiger Bauteile 
Herstel lungskosten sonstige Bauteile Basisgebäude 

X 1 ,869 
1 ,869 1 05 ,00 €/m2 1 96,25 €/m2 

82.425,00 € 

Das Gebäude verfügt über keine sonstigen Bautei le, die der Alterswertminderung des Gebäudes unterliegen. 
Alterswe¢minderung 
Gesamtnutzungsdauer Die Gesamtnutzungsdauer steht als nicht widerlegbare Annahme für die Anzahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen ab Fertigste llung durchschnittl ich wirtschaftlich genutzt werden können. Die Gesamtnutzungsdauer ist damit eine Modellgröße, die der Ermittlung der Restnutzungsdauer dient. Die Gesamtnutzungsdauer des Gebäudetyps wird durch die lmmoWertV auf 40 Jahre festgelegt . Restnutzungsdauer / Modernisierungen Gemäß Anlage 2 (zu § 12 Abs. 5 S .1 lmmoWertV) wurde eine sachverständige Einschätzung des Mo­dernisierungsgrades vorgenommen. Dabei wurden 1 0  von 20 möglichen Punkten vergeben. Dies entspricht einem Modernisierungsgrad "Mi¥lerer Modernisierungsgrad". 
Berechnung der Restnutzungsdauer Das Wertermittlungsobjekt ist 131 Jahre alt. Durchgeführte Modernisierungen werden über das Punk­tesystem gemäß Anlage 2 (zu § 12 Abs .  5 S. 1 lmmoWertV) berücksichtigt. Dabei wurden 1 0  Modern i ­sierungspunkte anhand der bereits durchgeführten Modernisierungen vergeben. Eine Verlängerung der Restnutzungsdauer kommt nur in Betracht, wenn das re lative Alter des Wertermittlungsobjekt über dem maßgeblichen Schwellenwert der Tabelle liegt. Gemäß Tabelle 3 der Anlage 2 liegt der Schwellenwert bei l O Modernisierungspunkten bei 1 8.0%. Das relative Alter des Wertermittlungsobjektes (327.5%) liegt oberhalb des Schwel lenwerts . Da das Gebäudea lter die Gesamtnutzungsdauer übersteigt, wird für die Berechnung der Restnut­zungsdauer ein fiktives Gebäudealter von 40 Jahren zugrunde gelegt, welches der Gesamtnutzungs­dauer entspricht. Die Restnutzungsdauer wird deshalb aus den nachstehenden Para metern geç. Tabelle 3 der Anlage 2 berechnet als 

a * Alter2 
Restnutzungsdauer = -------- - b * A lter + c * Gesamtnutzungsdauer Gesamtnutzungsdauer Daraus ergibt sich 

0,4320  * 40 Jahre 2 
RND = 40 - 0,9540 * 40 Jahre + 0,9811  * 40 Jahre = 18 Jahre Die Restnutzungsdauer des Wertermittlungsobjekts beträgt somit 1 8  Jahre .  Baujahr des Wertermittlungsobjekts 1894 Gesamtnutzungsdauer des Gebäudetyps 40 Jahre Restnutzungsdauer mathematisch -9 1 Jahre Restnutzungsdauer aufgr. Modernisierungen 1 8  Jahre 

Alterswe±minderung Um aus den objektspezifisch ermittelten Herstellungskosten der baulichen Anlagen den Sachwert der baulichen Anlagen berechnen zu können ,  muss zunächst die Alterswertminderung a ls prozentualer 1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az . :  l K 9/25 
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47 Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 24 Anteil der Herstel lungskosten bestimmt werden. Diese berechnet sich gemäß §38 linear nach folgen­der Formel: 
(Gesamtnutzungsdauer - Restnutzungsdauer) * 100  

Alterswertminderung = G d esamtnutzungs auer Daraus ergibt sich 
(40 ]ahre - l8 Jahre) * 100 

Alterswertminderung = 0 h = 55% der Herstellungskosten 4 Ja re Die Alterswertminderung wird somit auf 55% der Herstel lungskosten festgelegt. 
ErmiŨlung des vorläuŋgen SachweĈs der baulichen Anlagen Herstellungskosten / Alterswertminderung Herstellungskosten Basisgebäude 82.425,00 € Herstellungskosten sonstiger Bauteile + 0,00 € - - - · · · · · · · · · · · · · · · · --·------- - - ---- · · · · · · ···· · · · · · · ·-- - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · ·------ - - - - - - -- - - - - - - - - - · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·--- - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · - - ------ - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-·· · · · · - - - · - · · · · · · · · · · · · - - - - - - - · - - · -82.425,00 € A lterswertminderung 55% = 45.333,75 € Herstellungskosten der Außenanlagen Zu den baulichen Außenanlagen zählen insbesondere befestigte Wege und Hofflächen, Einfriedun­gen, Ver- und Entsorgungsanlagen. Der Sachwert der Außenanlagen wird in % des vorläufigen Sach­werts der baulichen Anlagen ermittelt. Aufgrund der Ausfü hrung der Außenanlagen werden 7,75% des vorläufigen Sachwerts der baulichen Anlagen als Herstellu ngskosten festgelegt. Berechnung des vorläufigen SachweĈs der baulichen Anlagen Herstel lungskosten der baul ichen Anlagen 82.425,00 € Alterswertminderung 55% - 45.333,75 € Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 37.091,25 € Herstel lungskoste n der Außenanlagen 7,75% + 2.874,57 € vorläufiger SachweĈ der baulichen Anlagen inkl. Außenanlagen 39. 965,82 € 
Ermiŝlung des vorläufigen, marktangepassten SachweĈs Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen inkl. Außenanla­gen Bodenwert Vor läufiger Sachwert Marktanpassung durch Sachwertfaktor 
unterschiedliche Gebäude. Ausstattungen und Größe. abglei­chend zu den eingesetzten Daten Vorläufiger, marktangepasster Sachweî 

39.965,82 € +34.066,70 € 74.032,52 € X 0,7 51.822,76 € (x 20.0%) -10.364,55 € 
41 .458,21 € Der vorläufige, marktangepasste Sachwert (vorläufiger, marktangepasster Verfahrenswert) des Wer­termittlungsobjekts beträgt 41 .458,21 €. 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebä uden, 56283 Gondershausen , Schönecker Strasse 1 9  A G  St.  Goar Az. :  l K 9/25 
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4.2.4 EŞragswe̘eřahren 

Definitionen 

Rohertrag 

GA-Nr. : 3133/25 Seite 25 

Der Rohertrag umfasst a lle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nu tzung  erzielbaren Einnahmen aus dem 
Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten einschließlich Vergütungen . Umlagen, die zur Deckung von Betriebskosten 
gezah lt werden, sind nicht zu berücksichtigen.  Werden für die Nutzung von Grundstücken oder Teilen eines Grundstücks keine 
oder vom Üblichen abweichende Entgelte eØielt, sind die bei einer Vermietung oder Verpachtung nachhaltig eÙielbaren 
Einnahmen zugrunde zu legen.  
Der Rohertrag ist also die Summe al ler bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung  zulässigeÖeise nachhaltig erzielbarer Einnah­
men. Dazu zählen insbesondere ortsübliche Mieten und Pachten und sonstige Nutzungsentgelte so wie auch besondere Zah­
lungen. Die Beträge müssen allerdings nachhaltig sein .  Dies ist in der Praxis häufig problematisch , denn unter dem Begriff der 
Nachhaltigkeit versteht man grundsätzlich, dass die Erlöse und Kosten über einen längeren Zeitraum zu e×arten sein müssen. 
Und das lässt sich oft n icht ganz einfach feststellen. Das kann insbesondere dann zu Schwierigkeiten führen, wenn die Immo­
bilie zum Zeitpunkt der Wertermittlung ungenutzt ist, wen n  die vorliegenden Mieteinnahmen zu hoch (oder zu gering)  ist, oder 
die Vermietung nur noch von relativ kuÚer Dauer ist. H ier darf man dann n icht von einer Nachhaltigkeit ausgehen.  
In diesen Fällen sol len vom Sachverständigen die Tendenzen und Erwartungen der nächsten Jahre einbezogen werden. Es 
empfieh lt s ich auf entsprechende Hilfsmitte l, z .B .  einen Mietspiegel, zurückzugreifen. Der Mietspiegel ist in § 558c ( 1 )  BGB defi­
n iert. 
Bewi�schaftungskosten 
A ls Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtscha ftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmä­
ßigen Au fwendungen zu berücksichtigen ,  die n icht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Dies sind 
die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten,  das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 
Liegenschaltszinssatz 
Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften durchschnittlich veÛinst wird. Die Auswahl 
des richtigen Liegenschaftszinssatzes ist ein wichtiger Faktor, da er einen hohen Einfluss auf den Ertragswert hat. Der Gesetz­
geber kan n  den Liegenschaftszins n icht zahlenmäßig bestimmen . Er unterliegt den Schwankungen der a llgemeinen Wirt­
schaftslage ,  der Lage am Kapitalmarkt sowie der Grundstücksmarktlage vor Ort, und ist auch von zeitlichen Faktoren abhän­
g ig .  Es ist eine der Aufgaben der Gutachterausschüsse, den Liegenschaftszins zu bestimmen . 
Kleinste Änderungen am Liegenschaftszins haben eine große Auswirkung auf den Ertragswert, wesha lb der Grundsatz der 
Model lkonformität hier besonders relevant ist. Liegenschaftszinssätze werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfah­
rens geÔ. §§ 27 bis 34 lmmoWertV 2021 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden 
Reinerträg en ermittelt. 
Restnutzungsdauer 
Die Restnutzungsdauer einer baulichen Anlage ist definiert als der Zeitraum vom Wertermittlungsstichtag bis zu dem erwarten­
den Ende der wirtschaftlichen oder der technischen Nutzung. § 6 Absatz 6 lmmoWertV 202 1 spricht ledig lich von "Restnut­
zungsdauer" und bezeichnet damit die Zeitspanne, d ie bei der Wertermittlung a uch tatsächlich anzusetzen ist. D iese kann sich 
dabei rechnerisch aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Gesamtnutzungsdauer und A lter ergeben, aber infolge individueller 
Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts auch davon abweichen. 

Flächen und EŞräge 

Jahresroheŝrag 2.400,00 € 

Verwaltungskosten VeÁaltungskosten umfassen insbesondere die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforder­lichen Arbeitskräfte und Einrichtungen,  die Kosten der Aufsicht und die Kosten der Geschäftsführung sowie den Gegenwert der von Eigentümerseite persön lich geleisteten Verwaltungsarbeit. Als VeÁaltungskosten werden 3% des Jahresrohe¸rages veranschlagt: 2.400,00 € Jahresrohertrag x 3% 
Verwaltungskosten / Jahr 

I nstandhaltungskosten 

72,00 € / Jahr 
72,00 € 

I n standhaltungskosten umfassen die Kosten, die infolge von Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermitt lung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlage während ihrer Rest­nutzungsdauer aufgewendet werden müssen (vg l .  § 1 9 (2) lmmoWertV) . Dabei existieren laut Anlage 3 (zu § 1 2  Abs. 5) folgende Basiswerte, die sich auf den vom statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für den Monat Oktober 2001 beziehen: 
Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 19 AG St. Goar Az.: 1 K 9/25 
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49 Sachverständigenbüro Dipl .- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. :  3 1 33/25 Seite 26 9 ,00 € jährlich je Quadratmeter Wohnfläche, wenn die Schönheitsre­paraturen von den Mietern getragen werden 68,00 € jährlich je Garage oder ähnlichem Einstellp latz einschließlich der Kosten für Schönheitsreparaturen Um die Basiswerte an den Wertermittlungsstichtag anzupassen, wird der (den Basiswerten zugrunde­liegende) Verbraucherpreisindex für Oktober 200 1 mit dem Verbraucherpreisindex verglichen, der für den Oktober des Vorjahres des Wertermittlungsstichtages Gültigkeit hatte . Verbraucherpreisindex Oktober 200 1 Wertermittlungsstichtag Relevanter Verbraucherpreisindex Verbraucherpreisindex Oktober 2024 Anpassungsfaktor ( 1 20,2 / 77, 1 )  
77, 1 23.06.2025 Oktober 2024 1 20,2 = 1 ,5590 

Die prozentuale Abweichung zum Verbraucherpreisindex Oktober 200 1 wird mittels des ermittelten Anpassungsfaktors auf die Basiswerte angewandt, und auf eine Nachkommastel le gerundet. 9 ,00 € jährlich je Quadratmeter Wohnfläche * 1 ,5590 Kostenansatz für gewerbliche Nutzung wie Lager-, Logistik- und Produkti­onshallen (= 30% Kostensatz für Wohnnutzung) 68,00 € jährlich je Garage oder ähnlichem Einstellp latz * 1 ,5590 Daraus ergeben sich fo lgende Instandhaltungskosten: 250 m2 Fläche mit Kostenansatz für gewerbliche Nutzung wie Lager-, Logistik- und Produktionshallen 
Instandhaltungskosten / Jahr 

Mietausfallwagnis 

zu je 4,20 €/m2 

Als Mietausfallwagnis werden 4% des Jahresrohe rages veranschlagt : 1 5 .600,00 € Jahresrohertrag x 4% 
Mietausfal lwagnis / Jahr 

Betriebskosten 

= 1 4,00 € = 4,20 € = 106,00 € 
1.050,00 € / Jahr 

1 .050,00 € 
624,00 € / Jahr 

624,00 € 
Betriebskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den bestim­mungsgemä ßen Gebrauch des Grundstücks sowie seiner baulichen und sonstigen Anlagen laufend entstehen, und nicht auf den Mieter umlegbar sind. Als Betriebskosten werden veranschlagt: Betriebskosten pauschal 0,00 € / Jahr 
Betriebskosten / Jahr 0,00 € 

Summe Bewi schaRungskosten 

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus den Verwaltungskosten, den Betriebskosten, den Instand­haltungskosten sowie aus dem Mietausfallwagnis zusammen: Verwaltungskosten / Jahr Instandhaltungskosten / Jahr Mietausfallwagnis / Jahr Betriebskosten / Jahr 
Summe BewirtschaRungskosten / Jahr 

Bodenweéerzinsung / Liegenscha¯szinssatz 

72,00 € l .050,00 € 96,00 € 0,00 € 
1 .21 8,00 € 

Der Liegenschaftszinssatz wurde durch den zuständigen Gutachterausschuss auf 3% des Bodenwe s festgelegt. 1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az. :  l K 9/25 
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50 Sachverständigenbüro Dipl.- Ing. Schmitz & Partner Bodenwert 34.066 ,70 € x 3% 
Bodenwe verzinsung 

Gesamt-/Restnutzungsdauer, Vervielfältiger 

GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 27 1 .022,00 € 
1 .022,00 € 

Die Gesa mtnu tzu ngsdauer des Bewertungsobjektes wurde in der Berech nung des Sachwertverfah­rens auf 40 Jahre festge legt. Die Restnutzu ngsdauer des Bewertu ngsobjektes wurde in  der Berec h n u ng des Sachwertverfahrens auf 1 8  Jahre festgelegt. 
Veêielfältiger Der Vervielfä ltiger berech n et sich aus  dem Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer nach folgender Formel :  

. . .  . (1 + LSZ?ND - 1 Vervielfaltiger = (1 + LSZ)RND * LSZLSZ = Liegenschaftszi nssatz, RND = Restnutzu ngsdauer in Ja hren Aufgru nd der Restnutzungsdauer von 1 8  Jahren u nd einem Liegenschaftszinssatz von 3 % ergibt sich somit folgende Berechnung des Vervielfä ltigers: 
. . . . (1 + 0,0300)18 - 1 Vervielfaltiger = (1 + 010300)18 * 0103 00Daraus  ergibt sic h  ein Vervielfältiger von 1 3,75 .

Ermiølung des vorläufigen, marktangepassten Ertragswerts Jahresrohertrag Bewirtschaftungskosten Jahresreinertrag Bodenwertveĺinsun g  (34.066, 70 € x 3%) Reinertrag der bau l ichen An lagen Vervielfä lt iger Vorläufiger Ertragswert der bau l .  A n lagen A npassu ng des Ertragswerts der baul .  An lagen Ertragswert der bau l .  A n lagen Bodenwert 
Vorläufiger E ragswe  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

2.400,00 € - 1 . 2 1 8,00 €1 . 1 82,00 €- 1 .022,00 €1 60,00 €X 1 3,75 2.200,00 € +/- 0,00 € 2.200,00 € +34.066,70 €
36.266,70 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkma le sind vom Ü b lichen erheblich a bweichende Merkma le des einze lnen Wertermitt lu ngsobjekts. Die besonderen objektspezifischen Grundstücks­merkmale sind du rch Zu- oder Absch läge nach der Markta n passung gesondert zu berücksichtigen ,  wen n  i hnen  der  Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinf luss beimisst und  sie im bisherigen Verfahren  noch nicht erfasst und berücksich tigt wurden.  
Eæassung Baìeèe Es existieren kein e  erfassten Barwerte. 
Pauschale Erfassung Pa uscha le Erfassung -20.000,00 € Berücksichtigu n g  der An merku ngen u nter P u n kt 1 .2, hier insbesondere die niedrigen Geschosshöhen _und.diesbezüg l icher.Wertbeeinflussungen,. sachverständige.Schätzu ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Summe pauschale Eçassungen -20.000,00 €

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen , Schönecker Strasse 1 9  AG St. Goar Az. :  1 K 9/25 
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51 Sachverständigenbüro D ipl.-Ing. Schmitz & Partner GA-Nr. : 3 1 33/25 Seite 28 Pauschale Erfassu ng 5.000,00 € Vorha ndene Kel lerbereich a ls zusätzliche Erfassung mit a l len dargestel lten Einschrä n kungen, sach-_verstä nd ige _Schätzu ng·--- - - - - - - - ----------- - - - - ----- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · ·· · · · ········ · · · · · · · · · · · · ····· ·· · · · · · ·· · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · - · · · - ----- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -Summe pauschale EĚassungen 5.000,00 € Grundstücksbezogene Rechte und Belastungen Es existieren  keine gru ndstücksbezogene Rechte und Be lastungen . Zusammenfassung besondere obje�spezifische Grundstücksmerkmale Barwerte Pauscha le Erfassung Gru ndstüc ksbezogene Rechte und  Be lastungen 0,00 € - 1 5 .000,00 €+/- 0,00 €Summe - 1 5.000,00 €
4.2.5 Weı für den BeweĲungsbereich 2 Sachwertverfahren Vorlä ufiger Gebäudewert Bodenwert Vorläufiger Sachweě Markta n passu ng Besond ere objektspezifische Grun dstücksmerkmale VerkehrsweŊ nach dem SachweĵeĚahren EĳragsweĶeĚahren Ertragswert der bau lichen An lagen Bodenwert Vorläufiger EŊragsweě Besondere objektspezifische Grun dstücksmerkmale Verkehrswe~ nach dem E~ragsweķeĭahren 
4.3. VerkehrsweĴ gesamt Zusammenstel lung der Beweěungsbereiche: J �----- ----··-Û--- ----·------L -��-------------J ________ j __ [ --· _i_ Bɤe̺ungs�ereicɁ_Ȥ ____ __ J _ _ __ ______ LsŠE���̻ I I__ 27 4.233,32 € � .. 1 Bewe̼ungsbereich 2 1 1 Sachwert f 1 4 1 .458,2 1 € ! .. ---- __ ,. __ _________ _____________________ _ _ _______ _ ' --·- -·· - -- ____ _j ____ _ _____ �---1 _ 1 _ L __ �:-: __ -j gesamt _ 1 1 3 1 5 .69Ǝ53 € 1  
l�Ýng,JÜĹC�-l4Óaósÿ F-=r - 254.384,30 € L
_ _j B ewe̽ungsbereich 2 ___ 

1 
, ǟagsΙrt _  L-----! 36 .266 ,70 € !

l ------- !-------� - -- �gesamt --- ! ----�---· 290 .65 1 .oo € !�

378. 1 90,45 €+35.000,00 €41 3. 1 90,45 € - 1 23.957, 1 3 €- 1 5 .000,00 €274.233,32 € 
234.384,30 € +35.000,00 €269.384,30 € - 1 5 .000,00 €254.384,30 € 

Gru n dstüc ke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgru ndstücks werden ü bl iche�eise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Sachwert und am Ertragswert orientieren .  Der Sachverstä ndige n immt den Sachwert a ls h ä lftig bestimmenden Wert a n .  Der Ertragswert wird hä lftig mitbetrachtet. 
1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershousen, Schönecker Strasse 1 9 A G  St. Goar Az.: 1 K 9/25 
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52 Sachverständigenbüro Dipl.- Ing. Schmitz & Partner GA-Nr.: 3 1 33/25 Zusammenste llung der Verfahrensergebnisse mit Gewichtung, sachverständiger Abgleich :  
�1 - _· _ ---== r. -�j � �= -�- . -sG�cht ( Ld.R.J t j = _ : i�.. Sachwert . .-1 _ ,, __ __ ,L 3 1 5 .69 1 ,53 € Ļ_ ___ 0ß) __ _J __ _ __ l 1 57 .845,77 € . .j Eðagsweï _ . i---· ·-·-- - -1 - 290.65 1 ,00 €_ �--- --0,50 ________ 1--·- -� _ 1 45 .325,50 € __  r 
b�.::���, ::�::ogn�� � iY1gsstictag _  - 1 - - r -- -- - - - 1-

•-r· ---- ' --~•• o e-----·--- ----- - ---------,---------··r- --·-- ____ ,, __ -··•·---,--1 mit Hinblick auf die ve÷endeten Daten, Objekt, Zustand, Lage i  1 _ _ _ I _ l  sachverständiger AbQleich _der veøendeten paten _________ _____ _J __ _J __________¶_____ __ J _. j Keine we��r� -�r����Ĕ-�k led iglich Ėď„9�ĕ�--- 1 �;v-t- ---- ---- +--·--··l 303�;�� �7 € l · - --- -----------�----.1 ______________ � - -�- ---------------·--------·- r··-··--·. -- ---· --·---.. - ----- ---f -·! zusammengesetzte Nutzung, sachverďändiger Abg leich i 1 ab;�t rd. l 0% J�� -ă- _ ·• I _ __ -� _- --�- -� - -�1 ----�--- =·· --� - : il·_ ·- . _r • -30.000,00 € •• · c
1 r 1 . 1 !! ! ! ergibt 1 1 273. 1 7 1 ,27 € ! - � - - ---·- ---- f- -Ą . _ J . .  __ _ __ _ ____ _ 

1
_rd. _ ___ ___ _ _ _  [ ___ _ J. ___ 270.000,00_€_ ! ..

Seite 29 

Es wird insgesamt sachverständig gesehen eine 1 0-prozentige Anpassung vorgenommen. Es han­delt sich auf dem Grundstück um unterschiedliche Nutzungen. Die zusammengesetzte Nutzung spricht unterschiedl iche Marktsegmente an. Die Ermittlungen werden mit einem Abschlag belegt. 
Im Rahmen der Ausarbeitung wurden vergleichende Betrachtungen im Marktsegment durchgeführt. Die aufgeführte Gewichtung und die Daten in den Verfahren ergeben marktrealistische Betrachtun­gen. Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich. 
Der Verkehrswe[ betreffend folgenden Grundbesitz in 

56283 Gondershausen Gemarkun Gondershausen, Grundbuch von Gondershausen Flur, Flurstück Wi[schaōsaý und Lage Flur 5 Nr. 1 79 Gebäude- und Freifläche, Schönecker Straße 1 9
wird zum Wertermittlungsstichtag 23.06.2025 mit rd. 

270.000,00 € (in Woýen: ±eihundeýsiebzigtausend Euro) geschätzt. 

m2 BlaŨ BV 2.380 1 643 1 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich,  dass i hm keine Ablehnungs­gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
Koblenz, 02. Juli 2025 

� ?Dipl. - I ng. Karl -Heinz Schmitz 
Öffentl ich bestel l ter und vereidigter Sachverständiger 
für die BeweXung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden, 56283 Gondershausen, Schönecker Strasse 1 9  A G  St. Goar Az. : 1 K 9/25 

 



 

53 Sachverständ igenbüro Dipl.- Ing. Sch mitz & Partner 
Hinweise zum Urheberschutz und zur Ha	ung 

GA-Nr. :  3 1 33/25 Seite 30 
U rh eberschutz, a l le Rechte vorbeha l ten .  Das Gutachten ist nur  für den A uftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfä ltig ung oder  Verwertung du rch Dritte i s t  nu r  m i t  schriftl icher Genehmigung ge­
stattet .  
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermitte l ten Verkehrswerts .  Die sonst igen Beschreibungen und 
Ergebnisse u nter l iegen nicht der  Haftung .  

1 Der  Au ftragnehmer haftet un beschrän kt, sofern der  Auftraggeber oder ( im Fal l e  einer vereinba¼en DrittveÀen­
dung )  ein Dritter  Schadenersatzansprüche geltend macht ,  die auf Vorsatz oder grobe Fa hrlässig keit, einschl ieß­
l ich von Vorsatz oder grober Fa hrlässigkeit der Vertreter oder Erfü l lu ngsgehi l fen des A uftragneh mers beruhen ,  in 
Fä l len der Ü bernahme einer Beschaffenheitsgara ntie, bei argl ist igem Versc hweigen von Mänge ln ,  sowie in Fäl­
len der schu ldhaften Verletzung des Lebens ,  des Körpers oder der Gesundheit . 
I n  sonstigen Fä l len der leichten Fahrläss igkeit haftet der Au ftragnehmer nu r, sofern eine Pfl icht verletzt wird , deren 
Ein ha lt ung  für die Erre ichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist ( Kard ina lpfl icht ) . In e inem sol­
chen  Fal l  ist die Schadensersatzhaftu n g  auf den vorhersehbaren und typischeÁeise eintretenden Schaden be­
g renzt . 
Die Haftung nach dem Produ kthaftu ngsgesetz b leibt unberüh rt .  
A usgesch lossen ist die persön l iche Haftung des Erfü l lungsgehi l fen, gesetzl ichen Vertreters u n d  Betriebsa ngehö­
rigen  des Au ftragnehmers für von i hnen durch leichte Fah rlässigkeit verursachte Schäden .  
Die Haftu ng für d ie  Vol l s tändigkeit, R icht igkeit und Aktua l ität von Informationen und Daten ,  d ie von Dritten im 
Rahmen  der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermitte lt  werden ,  i s t  auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer mög lichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt .  
E ine über das Vorstehende h inausgehende Haftu ng i s t  ausgesch lossen bzw. i s t  für  jeden Einze l fa l l  auf maximal 
1 .000.000,00 EUR begrenzt . 
Außerdem wird darauf h ingewiesen, dass die im Gutachten enthal tenen Ka½en (z . B. Straßen karte, Stadtplan ,  
Lagep lan ,  Luftbi ld, u .  ä . )  und Daten urheberrecht lich geschützt sind .  S ie  dürfen n icht  aus dem Gutachten sepa­
rie¾ und/oder einer anderen  Nutzu ng zugefüh¿ werden .  Fal ls das Gutachten im I nternet veröffent l icht wird, wird 
zudem darauf h ingewiesen ,  dass die Veröffent l ichung n icht fü r kommeÂie l le Zwec ke gestattet ist. Im Kontext 
von Zwa ngsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens 
veröffent l icht werden,  i n  anderen Fä l len  maximal für  die Dauer von 6 Monaten . 

5 Beantwo>ung der zusätzl ichen Fragen des Amtsgerichts a )  Ob ein Verdacht a u f  ökologische Altlasten besteht? Gemäß unserer Abfrage besteht kein Verdacht auf ökologische Altlasten. b) Feststellung des VeÐalters ( Namen und Anschrift ) ,  soweit möglich mit Nachweis der VeÐalter­bestellung sowie der Höhe des Wohngeldes bei Wohnungs-und Tei leigentum?Es  handelt s ich nicht um Wohnungs- und Tei leigentum, es  ist keine Veùaltung gesondert einge­ric htet .c ) Welche Mieter und Pächter vorhanden sind (Name und Anschrift) ?Entsprechend den Ermittlungen wird das Grundstück  teilweise vermietet und teilweise wurde esvon einem der Eigentümer genutzt . Der Mieter wird im A nschreiben an das A mtsgericht be­nannt.d )  Ob eine Wohnpreisbindung gemäß § 1 7  WoBindG besteht? Es besteht keine Woh npreisbindung . e ) Ob ein Gewerbebetrieb vorhanden ist?Es konnte kein Gewerbebetrieb festgestellt werden .f )  Ob Maschinen u n d  Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die nicht geschätzt wurden (Art und Bezeichnung) ? Es konnten keine Maschinen und Betriebseinrichtungen festgestellt werden. g )  Ob ein Energieausweis bzw. Energiepass im Sin ne der ENEV vorliegt? Es wurde ein Energiea usweis bzw. Energiepass vorgelegt . 
�familienhg�s _mitNebeàebä uden , 56283 Gondershausen, Schöne��-;r Strasse 1 9  A G  St .  Goar Az. : 1 K �� 
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6 Literaturverzeichnis 6 . 1  Ve�endete Wertermièlungsliteratur 

GA-Nr.: 3 1 33/25 Seile 3 1  

[ 1 ] Ross- Brac hmann-Holzner: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, Ausgabe 20 1 2. [2 ] Kröll -Hausmann: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswerterm itt lung von Grundstücken, Auflage 20 1 5 .[3] Gerardy, Möckel: P raxis der Grundstücksbewertung.  München ( Loseb lattsammlung) .[4] Kleiber: Entscheidungssammlung zum Grundstücksmarkt und zur Grundstückswertermitt lung EzGuG( Loseb lattsamm lung) Wiesbaden[5] Kleiber, Simon: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch zur Ermittlung vonVerkehrs- und Beleihungswerten,  Bundesanzeiger  Verlag ,  aktuel lste Ü berarbeitung
6 .2  Rechtsgrundlagen de r  Verkehrswertermittlung BauGB: Baugesetzbuch i .d . F .  der Bekanntma chung vom 23. September 2004 (BGB I .  1 S .  24 1 4) ,  zu letzt geändert durch Gesetz vom 1 1 .  Juni 20 1 3  (BGBI .  1 S .  1 548) Bau NVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i .d .F .  der Bekanntma­chung vom 23. Januar  1 990 (BGBI .  1 S .  1 32 ) ,  zu letzt g eändert durch Gesetz vom 22. April 1 993 (BGB I .  1 S .  466) lmmoWe®V 2021 : Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken - lmmobili­enwertermittlungsverordnung - lmmoWertV vom 1 2. Mai 202 1BGB: Bürg erliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 ( BGBI .  1 S. 42, 2909 ) ,  zu letzt geändert durch Gesetz vom 26.  Juni 20 1 3  ( BGB I .  1 S .  1 805) GEG 2020: Gebäudeenergiegesetz WoFIV: Wohnf lächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGB I .  1 S .  2346) BetrKV: Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstel lung von Betriebskosten vom 25. November 2003 (BGB I .  1 S .  2346) zu letzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni  202 1 ( BGBI .  1 S .  1 858) WMR: Wohnflächen- und Mietwertrichtl inie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnf lächenberechnung und Miet­wertermittlung  vom 1 5 . Ju li 2007 ( [ 1 ] ,  Kapitel 2 . 1 2 .4) DIN 283: DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1 962; obwohl  im Oktober 1 983 zurückgezogen findet d ie Vorschrift in der P raxis weiter Anwendung) WEG: Wohnungseigentumsgesetz - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WEG) Vom 1 5 . März 1 95 1  ( BGB I .  1 S. 1 75) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 2. Januar 202 1 ( BGB I .  1 S. 34) ZPO (Zlvilprozessordnung): Zivi lprozessordnung i .d .F .  der Bekanntm achung vom 05. Dezember 2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Oktober 202 1  (BGB I .  1 S. 4607) ZVG (Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung): Zwangsversteigerungsgesetz i .d . F. der Be­kanntmachung vom l 0 .  Mai 1 898 zu letzt geändert d urch Gesetz am 22. Dezember 2020 ( BGBI .  1 S .  3256) unterstützende Software Immobil ien-Wertermittl ung
6.3 Ve�endete Ka¯en 1 Übersichtska°e/Straßenkarte: © OpenStreetMap und Miéirkende, unter offener Lizenz 
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1 .0 Anlage: Übersichtska·e/Straßenka·e 
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2.0 Anlage: Katasterplan und BRW - Ausschni½ mit Lagebezeichnung ( n icht  maßstä bl ich )  
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3.0 Anlage: Grundrisse, SchniDe ( n icht  ma ßstä bl ic h )  Seite 33 
Grundriss rüc kwärtiger A n ba u  (zusätzl ich 2006 )  1 
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Grundriss Obergeschoss Umbau (Arch ivunter lagen von 1 990) , es kön nen ört l ich Abweichungen vor­
handen sein ,  zu der Woh nfläche siehe das ört l iche Aufma ß 
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Außentreppe und seitliches Nebengebäude U mba u (Arch ivu n terlagen von 1 990) 
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4.0 Anlage: Wohn-/Nutzflächenberechnung und Berechnung Bru̻ogrundfläche 

Wohnflächenberechnung (gemäß dem örtl ichen Aufmaß) 

Bru½ogrundfläche (ermittelt aus dem Lageplan )  
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1 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden,  56283 Gondershousen, Schönecker Strosse 1 9

Seite 37 
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5.0 Anlage: Fotos 
Außenbereiche Straßenansicht und Sicht in „Schönec ker Straße" 

Grundstück stra ßenseitig rec�ts 
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Grundstück stra ßenseitig rechts 

Nebengebäude 
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Li n ke Gru ndstücksseite, Hauptha us 

Rücka ns icht Woh ngebäude 
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Hofbereiche 

Terrasse Rückseite 

Seite 39 

hen Hofbereiche ,  Nebengebä ude 
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Straßenseitiges Nebengebäude 

R ückansicht  rüc kwärtiges Nebengebäude 

rückwärtiges Gru ndstück 
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rückwärtiger Hofbereich 

rückwärtige Zuwegung 
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rü ckwärtiges Gru ndstü c k  

Ä lteres G a rten haus .  
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rüc kwärtiges Gru n dstück  
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Obere Wohnbereiche 

• 

Bad, F lur 
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Küche 

Erdgeschossige Wohnbereiche Bnga ng�ür von lnnen 
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Bad 

Seite 43 
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Bad 
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�eifamil ienhaus mit Nebengebä uden, 56283 Gondershausen , Schönecker Strasse 1 9
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Z immer 

Küche mit Z immerbereich 
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Rückwärtiger Treppenhauszugang 
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Kel ler 
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Kel lerbereiche 

Dachgeschoss 
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Elektri nsta l la tion 
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Nebengebäude zur Straße Obergesch oss 

�- -- - -
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Dachgeschoss 
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Garage 

Heizö l lageru ng 
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Nebenraum, I n sta l lat ionen 

Rückwö�ges Nebengeböude 
Garage 
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Erdgeschoss 
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